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VERORDNUNG (EU) 2024/...  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. November 2024 

zur Schaffung eines Unionsrahmens für die Zertifizierung von dauerhaften CO2-Entnahmen,  

kohlenstoffspeichernder Landbewirtschaftung und der CO2-Speicherung in Produkten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 

1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 83. 
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 58. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 19. November 2024. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2092/1/24;Code:PE-CONS;Nr:92;Rev:1;Year:24;Rev2:1&comp=92%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:184;Day:25;Month:5;Year:2023;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:157;Day:3;Month:5;Year:2023;Page:58&comp=


 

 

PE-CONS 92/1/24 REV 1    2 

   DE 
 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Übereinkommen von Paris, das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) angenommen und vom Rat mit dem 

Beschluss (EU) 2016/18414 genehmigt wurde, hat die internationale Gemeinschaft 

vereinbart, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die 

Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC hat zudem am 13. November 2021 den 

Klimapakt von Glasgow angenommen, in dem anerkannt wird, dass die Auswirkungen des 

Klimawandels bei einem Temperaturanstieg von 1,5 °C gegenüber 2 °C deutlich geringer 

sein werden, und sie ist entschlossen, die Anstrengungen zur Begrenzung des Temperatur-

anstiegs auf 1,5 °C fortzusetzen. Die Union und ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien 

des Übereinkommens von Paris und setzen sich nachdrücklich für dessen Umsetzung 

durch Verringerung von Treibhausgasemissionen und durch Steigerung der 

CO2-Entnahmen ein. 

                                                 

4 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des im 
Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union (ABl. L 282 
vom 19.10.2016, S. 1). 
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(2) Auf globaler Ebene deuten die Berichte des Weltklimarats (IPCC) darauf hin, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C gering ist, sofern die 

globalen Treibhausgasemissionen während der verbleibenden Jahre dieses Jahrzehnts und 

in den kommenden Jahrzehnten nicht rasch und massiv gesenkt werden. In den IPCC-

Berichten heißt es ferner ganz klar, dass der Einsatz der CO2-Entnahme zum Ausgleich 

schwer zu verringernder Restemissionen unumgehbar ist, wenn CO2- bzw. Treibhausgas-

neutralität erreicht werden soll. Dies erfordert die großmaßstäbliche Aufnahme nach-

haltiger Tätigkeiten zur Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre und zur dauerhaften 

Speicherung von CO2 in geologischen, terrestrischen oder marinen Speichern, einschließ-

lich Ozeanen, oder in langlebigen Produkten. Mit der derzeitigen Politik ist die Union 

heute nicht auf dem richtigen Kurs, um die erforderlichen CO2-Entnahmen zu erreichen: 

CO2-Entnahmen in terrestrischen Ökosystemen sind in den letzten Jahren zurückgegangen, 

und derzeit finden in der EU keine nennenswerten technischen CO2-Entnahmen statt. 
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(3) Ziel dieser Verordnung ist die Entwicklung eines freiwilligen Unionsrahmens für die 

Zertifizierung dauerhafter CO2-Entnahmen, der kohlenstoffspeichernden Landbewirt-

schaftung (carbon farming) und der CO2-Speicherung in Produkten (im Folgenden 

„Unionsrahmen für die Zertifizierung“), um Anreize für hochwertige CO2-Entnahmen und 

hochwertige Verringerung von Bodenemissionen unter uneingeschränkter Achtung des 

Ziels der biologischen Vielfalt und des Null-Schadstoff-Ziels der Union als Ergänzung zur 

nachhaltigen Verringerung von Treibhausgasemissionen in allen Branchen zu erleichtern 

und zu fördern. Der Unionsrahmen für die Zertifizierung wird somit ein Instrument sein, 

das die Verwirklichung der Ziele der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris 

vorantreiben soll, insbesondere des in der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 festgelegten Ziels, bis 2050 gemeinsam Klimaneutralität zu 

erreichen. Alle unter dem Unionsrahmen für die Zertifizierung zertifizierten 

CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen sollten zur Verwirklichung 

des national festgelegten Beitrags der Union und ihrer Klimaziele beitragen. Um Doppel-

zählungen zu vermeiden, sollten diese CO2-Entnahmen und die Verringerungen von 

Bodenemissionen daher keinen Beitrag zu den national festgelegten Beiträgen von 

Drittländern und zu internationalen Compliance-Systemen leisten. Die Union hat sich auch 

verpflichtet, nach 2050 negative Emissionen zu erzielen. Ein wichtiges Instrument zur 

Verbesserung der Kohlenstoffbindung in terrestrischen Ökosystemen ist die Verordnung 

(EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates6 über die Einbeziehung der 

Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungs-

änderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die Klima- und Energie-

politik bis 2030, in der ein Unionsziel für den Nettoabbau von 310 Millionen Tonnen 

CO2-Äquivalent in der Union bis 2030 festgesetzt wird und jedem Mitgliedstaat 

Zielvorgaben zugewiesen werden. 

                                                 

5 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 
zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) 
(ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 

6 Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Land-
nutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die 
Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 1). 
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(4) In ihrer Mitteilung vom 6. Februar 2024 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem 

ehrgeizigen industriellen CO2-Management in der EU“ sieht die Kommission vor, die 

Gesamtziele für die erforderliche CO2-Entnahme im Einklang mit den Klimazielen der 

Union für 2040 und dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität und danach negative Emissionen 

zu erreichen, zu bewerten; politische Optionen und Unterstützungsmechanismen für 

technische CO2-Entnahmen zu entwickeln und sich dabei auch mit der Frage auseinander-

zusetzen, ob und wie diese im Emissionshandelssystem der Union berücksichtigt werden 

können; und parallel dazu Forschung, Innovation und frühzeitige Demonstration im 

Zusammenhang mit neuartigen industriellen Technologien zur CO2-Entnahme in der 

Union im Rahmen von Horizont Europa, dem mit der Verordnung (EU) 2021/695 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 eingerichtete Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation, und des mit der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates8 eingerichteten Innovationsfonds zu fördern. Darüber hinaus ist es angezeigt, 

dass die Kommission die Optionen für die Zielvorgaben der Union hinsichtlich der 

CO2-Entnahmen bewertet, einschließlich der eindeutigen Festlegung einer gesonderten 

Zielvorgabe für dauerhafte CO2-Entnahmen. 

                                                 

7 Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 
zur Einrichtung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) 
Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 

8 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 
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(5) Ein harmonisierter Unionsrahmen für die Zertifizierung dürfte die Umweltintegrität und 

Transparenz der dauerhaften CO2-Entnahmen, der kohlenstoffspeichernden Landbewirt-

schaftung und der CO2-Speicherung in Produkte verbessern sowie das Vertrauen in ihre 

Zertifizierung fördern und zugleich die damit verbundenen Verwaltungskosten senken. Da 

der Unionsrahmen für die Zertifizierung freiwillig ist, können bestehende und neue 

öffentliche und private Zertifizierungssysteme im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

eine Anerkennung durch die Kommission beantragen; dies ist aber keine verpflichtende 

Voraussetzung für ihren Betrieb in der Union. 

(6) In der Verordnung (EU) 2021/1119 wird auch das verbindliche Klimaziel der Union 

festgelegt, die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem 

Stand von 1990 zu senken. Um sicherzustellen, dass bis 2030 ausreichende Bemühungen 

zur Minderung unternommen werden, ist der Beitrag des Nettoabbaus zum Klimaziel der 

Union für 2030 auf 225 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent begrenzt. 

(7) Der Unionsrahmen für die Zertifizierung wird die Entwicklung von dauerhaften 

CO2-Entnahmen, der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung und der 

CO2-Speicherung in Produkten in der Union unterstützen, was zu eindeutig positiven 

Auswirkungen für das Klima führen wird, und gleichzeitig Grünfärberei vermeiden. Im 

Falle der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung sollte der Unionsrahmen für die 

Zertifizierung auch Anreize für Tätigkeiten fördern, die positive Nebeneffekte für die 

biologische Vielfalt mit sich bringen, womit zur Verwirklichung der im Unionsrecht zur 

Wiederherstellung der Natur festgelegten Ziele beigetragen wird. 
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(8) Es ist angezeigt, dass der Unionsrahmen für die Zertifizierung auch Forschung und 

Innovation fördert – einschließlich durch Hervorhebung der Rolle der einschlägigen 

Forschungsprogramme – mit dem Ziel, den Marktzugang für neue Technologien zu 

erleichtern. In dieser Hinsicht werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgerufen, 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit einzugehen, an der nationale und regionale 

Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler, Landwirte und kleine und mittlere 

Unternehmen beteiligt sind. 

(9) Um Betreiber zu unterstützen, die bereit sind, zusätzliche Anstrengungen zur nachhaltigen 

Steigerung der CO2-Entnahmen oder zur Verringerung von Bodenemissionen zu 

unternehmen, sollte der Zertifizierungsrahmen der Union den verschiedenen Arten von 

Tätigkeiten, ihren Besonderheiten und den mit ihnen verbundenen Umweltauswirkungen 

Rechnung tragen. Daher sollten die Begriffe dauerhafte CO2-Entnahme, kohlenstoff-

speichernde Landbewirtschaftung und CO2-Speicherung in Produkten sowie weitere 

Elemente des Unionsrahmens für die Zertifizierung in der Verordnung eindeutig definiert 

werden. Sein Anwendungsbereich sollte Tätigkeiten umfassen, die die CO2-Speicherung in 

geologischen, terrestrischen oder marinen Speichern, einschließlich Ozeanen, und in 

langlebigen Produkten verbessern. Die Tätigkeiten sollten ein oder mehrere Verfahren oder 

Prozesse umfassen, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird. Bestimmte Tätig-

keiten, zum Beispiel solche, die auf der Verwendung von Biokohle beruhen, können je 

nach den spezifischen Bedingungen, unter denen die Tätigkeiten stattfinden, zu unter-

schiedlichen Arten des Nettonutzens der CO2-Entnahme und zu Unterschieden bei der 

Dauer der CO2-Speicherung führen. Dementsprechend sollten in den geltenden mit der 

vorliegenden Verordnung auf Unionsebene einzurichtenden Zertifizierungsmethoden 

geeignete Überwachungs- und Haftungsvorschriften festgelegt werden. 
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(10) Im Falle der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung können die einschlägigen 

Tätigkeiten Verfahren und Prozesse umfassen, die in den Meeres- und Küstenökosystemen 

durchgeführt werden. Ferner können einschlägige Tätigkeiten Verfahren oder Prozesse 

umfassen, mit denen Treibhausgasemissionen aus Böden verringert werden oder die zu 

einer Verringerung der Freisetzung von Kohlenstoff aus Kohlenstoffspeichern im Boden in 

die Atmosphäre führen, wie in Anhang I Abschnitt B Buchstaben e und f der Verordnung 

(EU) 2018/841 aufgeführt, wie dies beispielsweise bei Tätigkeiten zur Verbesserung der 

Landbewirtschaftung oder zur Wiederherstellung geschädigter Moore und Moorböden der 

Fall ist. Darüber hinaus sollten Verringerungen von Emissionen aus landwirtschaftlichen 

Böden, die den Emissionen aus der IPCC-Quellenkategorie „Landwirtschaft“, Unter-

kategorie „landwirtschaftliche Böden“ entsprechen, wie sie in Tabelle 3.D der einheit-

lichen Berichtstabellen gemäß den UNFCCC-Leitlinien für die Berichterstattung der 

Vertragsparteien im Rahmen der Jahresinventare in Anhang I des Übereinkommens auf-

geführt sind, ebenfalls in die Quantifizierung der Tätigkeiten der kohlenstoffspeichernden 

Landbewirtschaftung einbezogen werden, solange diese Emissionsverringerungen auf eine 

Tätigkeit zurückgehen, die die CO2-Emission von Kohlenstoffspeichern im Boden 

insgesamt verringert oder CO2-Entnahmen durch biogene Kohlenstoffspeicher insgesamt 

erhöht. Dagegen sollten Tätigkeiten, die weder zu CO2-Entnahmen noch zu einer 

Verringerung von Bodenemissionen führen, wie die Vermeidung von Entwaldung oder 

Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, nicht in den Anwendungsbereich des 

Unionsrahmens für die Zertifizierung fallen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2092/1/24;Code:PE-CONS;Nr:92;Rev:1;Year:24;Rev2:1&comp=92%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=


 

 

PE-CONS 92/1/24 REV 1    9 

   DE 
 

(11) In dieser Verordnung sollten die Anforderungen festgelegt werden, nach denen 

CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen für eine Zertifizierung auf der 

Grundlage des Unionsrahmens für die Zertifizierung infrage kommen. Zu diesem Zweck 

sollten die CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen korrekt und robust 

quantifiziert werden, und ausschließlich durch Tätigkeiten erzielt werden, die einen Netto-

nutzen der CO2-Entnahme oder einen Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen 

hervorbringen, zusätzlich sind und darauf abzielen, die langfristige CO2-Speicherung 

sicherzustellen. Sie sollten keine erheblichen Umweltschäden verursachen und einen 

positiven Nebeneffekt in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele bewirken können. Die 

CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen sollten einer Prüfung durch 

unabhängige Dritte unterzogen werden, die von Zertifizierungsstellen durchgeführt wird, 

um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Zertifizierungsverfahrens sicherzustellen. 

Darüber hinaus sollten in dieser Verordnung Vorschriften für die Ausstellung und 

Verwendung zertifizierter Einheiten festgelegt werden. 
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(12) Durch die Richtlinie 2003/87/EG eingeführte verbindliche EU-Vorschriften für die 

Bepreisung von CO2-Emissionen regeln die Behandlung von Emissionen aus Tätigkeiten, 

die unter die genannte Richtlinie fallen. Diese Verordnung sollte die 

Richtlinie 2003/87/EG unberührt lassen, ausgenommen in Bezug auf die Zertifizierung der 

Abscheidung und Speicherung von CO2-Emissionen aus Biokraftstoffen, flüssigen 

Biobrennstoffen und Biomassekraftstoffen, die die in der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 festgelegten Nachhaltigkeits- und Treibhausgas-

einsparungskriterien – mit etwaigen erforderlichen Anpassungen für die Anwendung im 

Rahmen der Richtlinie 2003/87/EG gemäß den in Artikel 14 der Richtlinie 2003/87/EG 

genannten Durchführungsrechtsakten – im Einklang mit Anhang IV der 

Richtlinie 2003/87/EG erfüllen. 

(13) Eine Tätigkeit sollte einen Nettonutzen der CO2-Entnahme oder einen Nettonutzen der 

Verringerung von Bodenemissionen hervorbringen und so nachweislich positive 

Auswirkungen auf das Klima haben. Der Nettonutzen der CO2-Entnahme oder der 

Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen sollte in zwei Schritten quantifiziert 

werden. 

                                                 

9 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 
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(14) Im ersten Schritt der Quantifizierung des Nettonutzens der CO2-Entnahme oder des Netto-

nutzens der Verringerung von Bodenemissionen sollten die Betreiber die Menge der 

zusätzlichen CO2-Entnahmen oder Verringerungen von Bodenemissionen quantifizieren, 

die eine Tätigkeit im Vergleich zu einem Ausgangswert erbracht hat. Im Falle der 

kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung sollte durch die Art der Quantifizierung der 

CO2-Entnahmen oder Verringerungen von Bodenemissionen sichergestellt werden, dass 

jede CO2-Freisetzung in einem Kohlenstoffspeicher bei der Quantifizierung des Netto-

nutzens der Tätigkeit angemessen berücksichtigt wird. Mit den Zertifizierungsmethoden 

sollten standardisierte Ausgangswerte festgelegt werden, die in hohem Maß repräsentativ 

für die Standardleistung vergleichbarer Verfahren und Prozesse bei ähnlichen sozialen, 

wirtschaftlichen, ökologischen, rechtlichen und technologischen Gegebenheiten sein und 

dem geografischen Kontext, einschließlich der örtlichen Boden- und Klimaverhältnisse 

sowie rechtlichen Rahmenbedingungen, Rechnung tragen. Dieser Ansatz zur Festlegung 

der standardisierten Ausgangswerte sollte bevorzugt werden, da für Objektivität sorgt, 

geringstmögliche Kosten der Konformität und anderer Verwaltungsaufgaben nach sich 

zieht und die Maßnahmen von Vorreitern, die bereits förderfähige Tätigkeiten durch-

geführt haben, positiv anerkennt. Im Zusammenhang mit der kohlenstoffspeichernden 

Landbewirtschaftung sollten nur Verfahren und Prozesse zertifiziert werden, die über die 

gängige Praxis hinausgehen. Daher sollte eine spezifische Tätigkeit der kohlenstoff-

speichernden Landbewirtschaftung nicht belohnt werden, wenn sie in einer Region mit 

ähnlichen Boden- und Klimaverhältnissen und rechtlichen Rahmenbedingungen bereits 

weit verbreitet ist. Durch die standardisierten Ausgangswerte sollte sichergestellt werden, 

dass eine Tätigkeit, sobald sie zur gängigen Praxis wird, nicht mehr zertifiziert werden 

kann. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die standardisierten Ausgangswerte 

mindestens alle fünf Jahre – soweit erforderlich - überprüfen und vor dem Hintergrund der 

sich wandelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und der neuesten verfügbaren wissen-

schaftlichen Erkenntnisse, sofern zweckmäßig, aktualisieren, um die sozialen, wirtschaft-

lichen, ökologischen, rechtlichen und technologischen Entwicklungen widerzuspiegeln und 

im Laufe der Zeit ehrgeizigere Ziele im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris zu 

fördern. Darüber hinaus sollte der Einsatz verfügbarer digitaler Technik, einschließlich 

elektronischer Datenbanken und geografischer Informationssysteme, der Fernerkundung, 

neuartiger Systeme für die CO2-Quantifizierung vor Ort, künstlicher Intelligenz und des 

maschinellen Lernens sowie elektronischer Karten gefördert werden, um die Kosten für die 

Festlegung von standardisierten Ausgangswerten zu senken und eine robuste Überwachung 

der Tätigkeiten sicherzustellen. Ist es jedoch nicht möglich, solche standardisierten 

Ausgangswerte festzulegen, sollte ein tätigkeitsspezifischer Ausgangswert verwendet 

werden, der auf der individuellen Leistung des Betreibers beruht. Die tätigkeitsspezifischen 

Ausgangswerte sollten vom Betreiber zu Beginn jedes Tätigkeitszeitraums aktualisiert 

werden, sofern in den geltenden Zertifizierungsmethoden nichts anderes bestimmt ist. 
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(15) Der zweite Schritt zur Quantifizierung des Nettonutzens sollte darin bestehen, alle damit 

verbundenen Treibhausgasemissionen, die während des Lebenszyklus der Tätigkeit 

entstehen und mit der Durchführung der Tätigkeit in Verbindung stehen, zu subtrahieren. 

Zu den einschlägigen Treibhausgasemissionen, die berücksichtigt werden sollten, gehören 

direkte Emissionen, zum Beispiel solche, die sich aus dem Einsatz von Düngemitteln, 

Chemikalien, Kraftstoffen oder Energie, sonstigem Materialeinsatz und Transport ergeben, 

oder indirekte Emissionen, z. B. infolge von Landnutzungsänderungen mit den sich daraus 

ergebenden Risiken für die Ernährungssicherheit aufgrund der Verdrängung der landwirt-

schaftlichen Erzeugung oder Verlagerungseffekte aufgrund der konkurrierenden Nachfrage 

nach Energie oder Abwärme. Jeder Anstieg von Treibhausgasemissionen, der auf die 

Durchführung der Tätigkeit zurückzuführen ist, sollte im Einklang mit den in der geltenden 

Zertifizierungsmethode festgelegten technischen Vorschriften in geeigneter Weise vom 

Nettonutzen der CO2-Entnahme bzw. Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen 

subtrahiert werden. Verringerungen von Treibhausgasemissionen, die sich aus der Durch-

führung der Tätigkeit ergeben, mit Ausnahme der Verringerung von Bodenemissionen aus 

landwirtschaftliche Böden, sollte bei der Quantifizierung des Nettonutzens der 

CO2-Entnahme oder des Nettonutzens der Verringerung von Bodenemissionen nicht 

berücksichtigt werden, sondern sollte als positiver Nebeneffekt im Hinblick auf das 

Nachhaltigkeitsziel Klimaschutz gewertet und in den Konformitätszertifikaten angegeben 

werden. Solche Verringerungen von Treibhausgasemissionen könnten – ebenso wie die 

anderen positiven Nebeneffekte für die Nachhaltigkeit – den Wert der zertifizierten 

CO2-Entnahmen oder Verringerungen von Bodenemissionen erhöhen. 
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(16) Betreiber, die unter diese Verordnung fallende Tätigkeiten durchführen, sollten jede 

natürliche oder juristische Person oder öffentliche Einrichtung, die eine CO2-Entnahme-

tätigkeit betreibt oder kontrolliert oder der die maßgebliche wirtschaftliche Verfügungs-

macht über den technischen Betrieb der Tätigkeit übertragen wurde, einschließen. Im Falle 

der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung sollte die Begriffsbestimmung 

„Betreiber“ für einen „Landwirt“ im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates,10 für einen sonstigen Bewirt-

schafter, der eine Tätigkeit in einer terrestrischen Umwelt oder Küstenumwelt betreibt, für 

einen Waldbesitzer oder -bewirtschafter im Sinne der nationalen Rechtsvorschriften oder 

für eine zuständige öffentliche Einrichtung gelten. „Betreibergruppen“ sollten jegliche 

juristische Person einschließen, die mindestens zwei Betreiber vertritt, einschließlich 

Genossenschaften, Erzeugerorganisationen oder Erzeugergemeinschaften, und die 

sicherstellt, dass diese Betreiber die Bestimmungen dieser Verordnung einhalten. 

                                                 

10 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-
Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 1). 
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(17) Eine Tätigkeit bringt einen Nettonutzen der CO2-Entnahme hervor, wenn die über den 

Ausgangswert hinausgehenden CO2-Entnahmen jeglichen mit der Durchführung dieser 

Tätigkeit verbundenen Anstieg der Treibhausgasemissionen übertreffen. Beispielsweise 

sollte im Falle dauerhafter CO2-Entnahmen, bei denen CO2 in unterirdische Formationen 

eingespritzt wird, die Menge des dauerhaft gespeicherten CO2 die energiebezogenen 

Treibhausgasemissionen aus dem industriellen Prozess übertreffen. Ebenso ist im Falle von 

Verringerungen von Bodenemissionen durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung 

der Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen positiv, wenn die Verringerung 

von Bodenemissionen im Vergleich zum Ausgangswert jeglichen mit der Durchführung 

der Tätigkeit verbundenen Anstieg der Treibhausgase übertreffen. Die Tätigkeiten der 

kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung verbessern zwar im Allgemeinen die 

Bodenqualität, was sich positiv auf die Bodenresilienz und -produktivität auswirkt, 

könnten aber unter bestimmten Umständen auch zu einem Rückgang der Nahrungsmittel-

produktion und somit zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen infolge indirekter Land-

nutzungsänderungen führen, und die damit verbundenen indirekten Emissionen sollten 

dementsprechend berücksichtigt werden. Jegliche CO2-Abscheidung und -Speicherung 

durch Aufforstung oder die Verringerung von Bodenemissionen im Zuge einer Wieder-

vernässung von Mooren und Moorböden sollte die Emissionen aus den Maschinen, die für 

die Durchführung der Tätigkeit eingesetzt werden, oder die indirekten Emissionen infolge 

von Landnutzungsänderungen, die durch die Verlagerung von CO2-Emissionen verursacht 

werden könnten, übertreffen. 
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(18) Die CO2-Entnahmen und die Verringerungen von Bodenemissionen sowie die 

entsprechenden damit verbundenen direkten und indirekten Treibhausgasemissionen 

sollten auf relevante, konservative, korrekte, vollständige, kohärente, transparente und 

vergleichbare Weise quantifiziert werden. Unsicherheiten bei der Quantifizierung sollten 

auf konservative Weise entsprechend gemeldet und berücksichtigt werden, um das Risiko 

einer zu hohen Veranschlagung der aus der Atmosphäre entzogenen Menge an CO2 oder 

einer zu niedrigen Veranschlagung der Menge der durch eine Tätigkeit verursachten 

direkten oder indirekten Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Vorübergehende 

CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen durch kohlenstoffspeichernde 

Landbewirtschaftung sollten mit einem hohen Maß an Genauigkeit quantifiziert werden, 

um höchste Qualität zu gewährleisten und Unsicherheiten so gering wie möglich zu halten; 

zudem sollten sie, soweit möglich, auf der Anwendung von Tier-3-Methoden im Einklang 

mit den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006 und etwaigen 

weiteren Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 basieren. Um Anreize für 

Synergien zwischen den Klima- und Biodiversitätszielen der Union zu schaffen, ist darüber 

hinaus eine verstärkte Überwachung der Flächen erforderlich, um so zum Schutz und zur 

Stärkung der Resilienz natürlicher CO2-Entnahmenin der gesamten Union beizutragen. Die 

Überwachung der Emissionen und der Entnahmen muss diese Synergien genau wider-

spiegeln, sollte sich auf eine geeignete Kombination von Vor-Ort-Messungen mit Fern-

erkundung oder Modellierung gemäß den Regelungen der geltenden Zertifizierungs-

methode stützen, sollte die im Rahmen von Unionsprogrammen, etwa in der Copernicus-

Komponente des mit der Verordnung (EU) 2021/696 des Europäischen Parlaments und des 

Rates11 eingerichteten Weltraumprogramms der Union, verfügbaren fortgeschrittenen 

Technologien bestmöglich nutzen, sollte bereits bestehende Instrumente umfassend in 

Anspruch nehmen und sollte die Kohärenz mit den nationalen Treibhausgasinventaren 

sicherstellen. 

                                                 

11 Verordnung (EU) 2021/696 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 
zur Einrichtung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Europäischen 
Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 
Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 69). 
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(19) Bei der Wahl der für die Berechnung der Treibhausgasemissionen und der Entnahmen von 

Treibhausgasen relevanten Methoden sollte gegebenenfalls ein konservativer Ansatz im 

Einklang mit den Schätzungen nach den IPCC-Leitlinien von 2006 für nationale 

Treibhausgasinventare angewandt werden. Das bedeutet, dass die verwendeten Methoden 

zu konservativen Schätzungen der Emissionen bzw. der Entnahmen führen sollten, sodass 

die Emissionen nicht unterschätzt und die Entnahmen nicht überschätzt werden. 

(20) Der Unionsrahmen für die Zertifizierung sollte Anreize für Tätigkeiten setzen, die 

zusätzlich in dem Sinne sind, dass sie über das Standardverfahren hinausgehen. Daher 

sollten diese Tätigkeiten über die gesetzlichen Anforderungen auf der Ebene des einzelnen 

Betreibers hinausgehen, das heißt, die Betreiber sollten Tätigkeiten durchführen, die ihnen 

nicht bereits durch das geltende Recht auferlegt werden. Darüber hinaus sollten die 

Tätigkeiten aufgrund des Anreizeffekts der Zertifizierung finanziell tragfähig werden. Ein 

solcher Effekt liegt vor, wenn der durch die potenziellen Einnahmen aus der Zertifizierung 

geschaffene Anreiz das Verhalten der Betreiber so verändert, dass sie die zusätzliche 

Tätigkeit durchführen, um zusätzliche CO2-Entnahmen oder Verringerungen von Boden-

emissionen zu erzielen. 

(21) Ein standardisierter Ausgangswert sollte die gesetzlichen Bedingungen und die Markt-

bedingungen widerspiegeln, unter denen die Tätigkeit stattfindet. Wird den Betreibern 

nach geltendem Recht eine Tätigkeit auferlegt oder sind dafür keine Anreize erforderlich, 

so wird ihre Leistung in diesen standardisierten Ausgangswerten berücksichtigt. Aus 

diesem Grund sollte davon ausgegangen werden, dass eine Tätigkeit, bei der 

CO2-Entnahmen oder Verringerungen von Bodenemissionen über einen solchen 

Ausgangswert hinaus erzielt werden, zusätzlich ist. Daher würde die Verwendung eines 

standardisierten Ausgangswerts den Nachweis der Zusätzlichkeit für die Betreiber 

vereinfachen und den Verwaltungsaufwand für das Zertifizierungsverfahren verringern, 

was im Falle von Kleinbetreibern besonders wichtig ist. 
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(22) Bei atmosphärischem oder biogenem CO2, das durch dauerhafte CO2-Entnahmen, 

kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung oder CO2-Speicherung in Produkten 

abgeschieden und gespeichert wird, besteht die Gefahr, dass es aufgrund natürlicher oder 

anthropogener Ursachen wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird. Daher sollten die 

Betreiber alle erforderlichen Vorsorgemaßnahmen ergreifen, um diese Gefahr zu mindern, 

und ordnungsgemäß überwachen, ob das CO2 während des für die betreffende Tätigkeit 

festgelegten Überwachungszeitraums gespeichert bleibt. Die Geltungsdauer der 

zertifizierten Einheit sollte von der voraussichtlichen Dauer der Speicherung und den 

unterschiedlichen Risiken der Wiederfreisetzung hinsichtlich der jeweiligen Tätigkeit 

abhängen. Dauerhafte CO2-Entnahmen bieten genügend Gewissheit hinsichtlich einer sehr 

langen Speicherungsdauer, nämlich einer Dauer von mehreren Jahrhunderten. Produkte mit 

dauerhaft chemisch gebundenem CO2 haben ein sehr geringes oder gar kein Risiko der 

Freisetzung von CO2. Bei der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung und der 

CO2-Speicherung in Produkten ist das Risiko einer absichtlichen oder unbeabsichtigten 

Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre größer. Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, 

sollte die Geltungsdauer der Bindungseinheit von CO2 durch kohlenstoffspeichernde 

Landbewirtschaftung und der Einheit der CO2-Speicherung in Produkten befristet sein und 

zu einem Zeitpunkt auslaufen, der mit dem Ende des entsprechenden Überwachungs-

zeitraums zusammenfällt, der bei CO2-Speicherung in Produkten mindestens 35 Jahre 

abdecken sollte. Danach sollte das abgeschiedene und gespeicherte CO2 als in die 

Atmosphäre freigesetzt gelten, es sei denn, der Betreiber oder die Betreibergruppe 

verpflichtet sich, den Überwachungszeitraum zu verlängern. Mit den Zertifizierungs-

methoden sollte die Verlängerung des Überwachungszeitraums der entsprechenden 

Tätigkeiten im Rahmen der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung gefördert 

werden, wobei angestrebt wird, dass sichergestellt wird, dass abgeschiedenes CO2 

langfristig in Böden oder Biomasse gespeichert wird, und dass langfristig finanzielle 

Anreize für Betreiber im Bereich der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung 

geboten werden. Zu diesem Zweck sollten die Zertifizierungsmethoden den Betreibern 

einen Anreiz bieten, den Überwachungszeitraum mehrmals zu verlängern, um 

abgeschiedenes CO2 für mindestens mehrere Jahrzehnte zu speichern. 
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(23) Zusätzlich zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das Risiko einer Freisetzung von 

CO2 in die Atmosphäre während des Überwachungszeitraums zu minimieren, sollten die 

Zertifizierungsmethoden geeignete Haftungsmechanismen für Fälle der Wiederfreisetzung 

umfassen. Die Zertifizierungsmethoden sollten auch Vorschriften zur Bewältigung des 

Risikos des Ausfalls der Haftungsmechanismen umfassen. Solche Mechanismen könnten 

kollektive Puffer und Vorabversicherungsmechanismen umfassen. Die in der 

Richtlinie 2003/87/EG und der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates12 festgelegten Haftungsmechanismen für die geologische Speicherung und die 

Verlagerung von CO2-Emissionen sowie einschlägige Abhilfemaßnahmen sollten 

angewendet werden, um eine Doppelregulierung zu vermeiden. Um die Kohärenz der 

Rechtsvorschriften sicherzustellen, sollten die geltenden Zertifizierungsmethoden darüber 

hinaus Überwachungsvorschriften und Haftungsmechanismen umfassen, die mit den in 

gemäß der Richtlinie 2003/87/EG erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegten 

Vorschriften für dauerhaft in Produkten chemisch gebundenes CO2im Einklang stehen. 

                                                 

12 Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114). 
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(24) Tätigkeiten dauerhafter CO2-Entnahme, der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung 

und der CO2-Speicherung in Produkten haben großes Potenzial, Lösungen für 

Nachhaltigkeit zu schaffen, die für alle Seiten vorteilhaft sind, selbst wenn Konflikte nicht 

ausgeschlossen werden können. Daher ist es angezeigt, Mindestanforderungen an die 

Nachhaltigkeit festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Tätigkeiten die Umwelt nicht 

erheblich beeinträchtigen und imstande sind, positive Nebeneffekte für folgende Ziele zu 

bewirken: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel; Schutz und Wieder-

herstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, einschließlich der Bodengesundheit und 

der Vermeidung von Bodendegradation; die nachhaltige Nutzung und der Schutz von 

Wasser- und Meeresressourcen; Übergang zur Kreislaufwirtschaft, einschließlich der 

effizienten Verwendung von biobasierten Materialien aus nachhaltigen Quellen; sowie 

Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung. Tätigkeiten der kohlenstoff-

speichernden Landbewirtschaftung sollten zumindest positive Nebeneffekte für das Ziel 

des Schutzes und der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme, 

einschließlich der Bodengesundheit und der Vermeidung von Bodendegradation, mit sich 

bringen. Diese Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit sollten den Auswirkungen der 

Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Union sowie den lokalen Gegebenheiten 

Rechnung tragen und gegebenenfalls mit den technischen Bewertungskriterien für den 

Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ und mit den Nachhaltigkeits- 

und Treibhausgasminderungskriterien für forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche 

Biomasse-Rohstoffe gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 im Einklang stehen. Verfahren, 

die für die biologische Vielfalt schädlich sind, wie forstwirtschaftliche Monokulturen, die 

für die biologische Vielfalt schädlich sind, sollten nicht zertifiziert werden können. 
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(25) Land- und forstwirtschaftliche Verfahren, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird 

oder Bodenemissionen verringert werden, tragen zum Ziel der Klimaneutralität bei und 

sollten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik oder anderer öffentlicher oder privater 

Initiativen belohnt werden. Insbesondere sollten in dieser Verordnung land- und forst-

wirtschaftliche Verfahren berücksichtigt werden, auf die in der Mitteilung der Kommission 

vom 15. Dezember 2021 über nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe Bezug genommen wird, 

einschließlich Aufforstung, Wiederaufforstung und Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung, Agroforstwirtschaft und andere Formen der gemischten 

Landwirtschaft, Verwendung von Zwischenfrüchten, bodenbedeckenden Kulturen, 

konservierender Bodenbearbeitung und Ausweitung von Landschaftselementen, 

Umwandlung von Ackerland in Brachland oder stillgelegter Flächen in Dauergrünland und 

Wiederherstellung von Mooren und Moorböden und Feuchtgebieten. Bei der Entwicklung 

von Zertifizierungsmethoden im Zusammenhang mit der kohlenstoffspeichernden Land-

bewirtschaftung sollte die Kommission der Notwendigkeit Rechnung tragen, zur Sicher-

stellung der Ernährungssicherheit beizutragen, den Schutz und die Wiederherstellung der 

biologischen Vielfalt und der Ökosysteme zu fördern und den Erwerb von Flächen zu 

spekulativen Zwecken, der negative Auswirkungen auf ländliche Gemeinschaften hat, zu 

verhindern und die Rechte der von diesen Tätigkeiten betroffenen lokalen Gemeinschaften 

und indigenen Völker gegebenenfalls im Einklang mit nationalem Recht sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der Union zu achten. Sie sollte diejenigen Aktivitäten fördern, die das 

größte Potenzial haben, positive Nebeneffekte für die biologische Vielfalt zu erzielen, 

sowie die langfristige Waldstruktur, die langfristige Stabilität von Kohlenstoffspeichern, 

die Gesundheit der Ökosysteme, die Resilienz und das Risiko natürlicher Störungen 

berücksichtigen. 
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(26) Betreiber oder Betreibergruppen sollten positive Nebeneffekte melden können, die über die 

Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit hinaus zu den Nachhaltigkeitszielen 

beitragen. Zu diesem Zweck sollten ihre Meldungen den von der Kommission entwickelten 

Zertifizierungsmethoden entsprechen, die auf die verschiedenen CO2-Entnahmetätigkeiten 

zugeschnitten sind. Die Zertifizierungsmethoden sollten möglichst viele Anreize zur 

Generierung positiver Nebeneffekte für die biologische Vielfalt bieten, die über die 

Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit hinausgehen, um eine Marktprämie für die 

zertifizierten Einheiten zu generieren, indem beispielsweise Positivlisten von Tätigkeiten 

aufgenommen werden, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie positive Nebeneffekte 

mit sich bringen. Diese zusätzlichen positiven Nebeneffekte würden den wirtschaftlichen 

Wert der zertifizierten Einheiten erhöhen und zu höheren Einnahmen für die Betreiber 

führen. Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen ist es angemessen, dass die Kommission 

der Entwicklung maßgeschneiderter Zertifizierungsmethoden für Tätigkeiten der 

kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung, die erhebliche positive Nebeneffekte für 

die biologische Vielfalt mit sich bringen und zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 

landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern beitragen, Vorrang einräumt. 
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(27) Die Kommission sollte im Wege delegierter Rechtsakte detaillierte Zertifizierungs-

methoden für die verschiedenen in dieser Verordnung vorgesehenen Arten von Tätigkeiten 

unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale festlegen, damit die Betreiber die in 

dieser Verordnung festgelegten Qualitätskriterien in standardisierter, überprüfbarer, 

kosteneffizienter und vergleichbarer Weise anwenden können. Diese Methoden sollten 

eine robuste und transparente Zertifizierung des durch die Tätigkeit erzielten Nettonutzens 

der CO2-Entnahme oder der Nettoverringerung von Bodenemissionen sicherstellen und 

gleichzeitig einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für Betreiber oder Betreiber-

gruppen, insbesondere für Kleinerzeuger und Kleinwaldbesitzer und -verwalter, 

vermeiden, indem insbesondere vereinfachte Zertifizierungs- und Auditvorschriften wie 

Gruppenprüfungen zugelassen werden. Diese Methoden sollten in enger Abstimmung mit 

der durch die Kommission eingerichteten Expertengruppe für CO2-Entnahmen und allen 

anderen Interessenträgern entwickelt werden. Die Methoden sollten auf den besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, auf bestehenden öffentlichen und 

privaten Systemen und Methoden für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen oder 

Verringerungen von Bodenemissionen aufbauen und alle einschlägigen Normen und 

Vorschriften berücksichtigen, die auf Unionsebene und auf nationaler Ebene angenommen 

wurden. 
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(28) Angesichts der Notwendigkeit, CO2-Entnahmen in der Union rasch auszuweiten, sollte die 

Kommission in der ersten Phase der Entwicklung von Zertifizierungsmethoden folgenden 

Tätigkeiten Vorrang einräumen: Tätigkeiten, die am ausgereiftesten sind, die Nebeneffekte 

für die Nachhaltigkeit erbringen können oder für die bereits Unionsrecht, das für die 

Entwicklung dieser Methoden relevant ist, erlassen wurde, Tätigkeiten der kohlenstoff-

speichernden Landbewirtschaftung, die zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 

landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern und der Meeresumwelt beitragen, sowie Tätig-

keiten, mit denen CO2 in holzbasierten und biobasierten Bauprodukten gespeichert wird. 

Der Innovationsfonds enthält Vorschriften, die für die Entwicklung von Zertifizierungs-

methoden für Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung und CO2-Abscheidung 

aus der Luft relevant sind. Um eine nicht nachhaltige Nachfrage nach Biomasse-

Rohstoffen zu vermeiden, sollten die finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der 

Zertifizierung nicht zu einer Steigerung der Kapazität einer Bioenergieanlage über das für 

die CO2-Abscheidung und -Speicherung erforderliche Maß hinaus führen. Es empfiehlt 

sich, dass die Zertifizierungsmethoden im Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Speicherung 

von CO2 in der Meeresumwelt, einschließlich Ozeanen, den internationalen Fortschritten 

bei der Berichterstattung über die CO2-Entnahme und den neuesten verfügbaren wissen-

schaftlichen Informationen und, soweit verfügbar, den Ergebnissen des Berichts der 

Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/841 Rechnung tragen. 

Darüber hinaus sollte, um die nachhaltige und effiziente Nutzung begrenzter Biomasse-

ressourcen zu fördern, durch die Zertifizierungsmethoden im Zusammenhang mit Tätig-

keiten, bei denen Biomasse verwendet wird, sichergestellt werden, dass das Prinzip der 

Kaskadennutzung von Biomasse gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 

angewendet wird, wobei sie auf bestehenden Vorschriften und Verfahren beruhen sollten 

und Doppelarbeit vermieden werden sollte. Die Vorschriften für die Umsetzung dieses 

Prinzips durch die nationalen Behörden sind in Artikel 3 Absätze 3, 3a und 3b der 

genannten Richtlinie festgelegt. 
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(29) Um sicherzustellen, dass das Zertifizierungsverfahren glaubwürdig und zuverlässig ist, 

sollten Tätigkeiten einer Prüfung durch unabhängige Dritte, die von Zertifizierungsstellen 

durchgeführt wird, unterzogen werden. Insbesondere sollten alle Tätigkeiten vor ihrer 

Umsetzung einer ersten Zertifizierungsprüfung unterzogen werden, bei der überprüft wird, 

ob sie die in dieser Verordnung festgelegten Qualitätskriterien erfüllen, einschließlich der 

ordnungsgemäßen Quantifizierung des erwarteten Nettonutzens. Darüber hinaus sollten 

alle Tätigkeiten Gegenstand regelmäßiger Rezertifizierungsprüfungen sein, und zwar je 

nach den Merkmalen der betreffenden Tätigkeit mindestens alle fünf Jahre oder – falls in 

der geltenden Zertifizierungsmethode anders angegeben – häufiger. Bei den 

Rezertifizierungsprüfungen sollte überprüft werden, ob die Tätigkeit die Qualitätskriterien 

dieser Verordnung erfüllt und ob der Nettonutzen der CO2-Entnahme oder der Nettonutzen 

der Verringerung von Bodenemissionen durch die Tätigkeit erreicht wird. Im Anschluss an 

eine Rezertifizierungsprüfung sollte die Zertifizierungsstelle einen Rezertifizierungs-

prüfbericht vorlegen, der eine Zusammenfassung enthält, und gegebenenfalls ein 

aktualisiertes Konformitätszertifikat ausstellen. Es sollte möglich sein, für alle Tätigkeiten, 

insbesondere Tätigkeiten im Bereich der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung, 

häufiger Rezertifizierungsprüfungen durchzuführen, auch jährlich. Um die Verwaltungs-

kosten für die Zertifizierung und Rezertifizierung zu senken, sollte es den Betreibern 

möglich sein, zuverlässige geografische Informationen zu verwenden, die von Zahlstellen 

über das System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen gemäß der Verordnung 

(EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates13 bereitgestellt werden. Zu 

diesem Zweck sollte die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, um die Struktur, 

das Format und die technischen Einzelheiten eines Tätigkeitsplans und eines 

Überwachungsplans sowie von Zertifizierungsprüf- und Rezertifizierungsprüfberichten 

festzulegen. 

                                                 

13 Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 435 vom 
6.12.2021, S. 187). 
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(30) Die Bereitstellung besserer Kenntnisse, Instrumente und Methoden für eine wirksamere 

Bewertung und Optimierung von zertifizierten CO2-Entnahmen und Verringerungen von 

Bodenemissionen ist für Betreiber im Bereich der kohlenstoffspeichernden Land-

bewirtschaftung von entscheidender Bedeutung, um Klimaschutzmaßnahmen kosten-

wirksam umzusetzen und ihr Engagement für die kohlenstoffspeichernde Land-

bewirtschaftung zu sichern. Dies ist besonders wichtig für Kleinerzeuger oder Kleinwald-

besitzer und -verwalter in der Union, die häufig nicht über das Know-how und das 

Fachwissen verfügen, das erforderlich ist, um Tätigkeiten der kohlenstoffspeichernden 

Landbewirtschaftung durchzuführen sowie die erforderlichen Qualitätskriterien und die 

damit verbundenen Zertifizierungsmethoden einzuhalten. Daher sollte vorgeschrieben 

werden, dass Erzeugerorganisationen die Bereitstellung einschlägiger Beratungsdienste für 

ihre Mitglieder erleichtern. Die Gemeinsame Agrarpolitik und staatliche Beihilfen können 

unter anderem ein Mittel zur Bereitstellung finanzieller Unterstützung für interaktive 

Innovationsprojekte mit Landwirten und Forstwirten und -verwaltern sowie für die Bereit-

stellung von Beratungsdiensten, der Wissensaustausch, Schulungen, Informations-

maßnahmen sein. 
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(31) In ihrer Mitteilung vom 6. Februar 2024 mit dem Titel „Unsere Zukunft sichern: Europas 

Klimaziel für 2040 und Weg zur Klimaneutralität bis 2050 für eine nachhaltige, gerechte 

und wohlhabende Gesellschaft“ weist die Kommission darauf hin, dass es von 

entscheidender Bedeutung ist, neue Geschäftsmöglichkeiten für eine nachhaltige Agrar- 

und Lebensmittelwertschöpfungskette zu schaffen und private Mittel in Synergie mit 

öffentlichen Mitteln zu mobilisieren. Dies könnte mit neuen marktbasierten Mechanismen 

zur Förderung nachhaltiger Lebensmittel geschehen, wodurch angemessenere Preise, eine 

faire Vergütung für Landwirte und eine neue Finanzierungsquelle für Investitionen erzielt 

werden könnten. Nur durch eine entschlossene Koordinierung mit allen Akteuren in der 

gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette und durch eine Schwerpunktsetzung auf faire 

Handelspraktiken entlang dieser Kette ist es möglich, die richtigen Anreize für nachhaltige 

landwirtschaftliche Verfahren zu schaffen, ein angemessenes und nachhaltiges Einkommen 

für Landwirte zu sichern und Einnahmen zur Unterstützung des Übergangs zu erzielen. 
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(32) Um sicherzustellen, dass die Überprüfung korrekt, robust und transparent ist, sollten 

Zertifizierungsstellen, die für den Zertifizierungsprozess zuständig sind, über die 

erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen und durch eine nationale 

Akkreditierungsstelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 akkreditiert oder von einer zuständigen nationalen Behörde 

anerkannt werden. Um etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten die 

Zertifizierungsstellen auch völlig unabhängig von dem Betreiber oder der Betreibergruppe 

sein, der oder die die Tätigkeiten durchführt, die Gegenstand der Zertifizierung sind. 

Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten dazu beitragen, dass die ordnungsgemäße 

Umsetzung der Zertifizierungsgrundsätze sichergestellt wird, indem sie die Arbeitsweise 

der Zertifizierungsstellen, die durch die nationalen Akkreditierungsstellen akkreditiert 

wurden, überwachen und indem sie der Zertifizierungsstelle und den Zertifizierungsstellen 

und den einschlägigen Zertifizierungssystemen festgestellte Verstöße mitteilen. 

                                                 

14 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(33) Betreiber sollten die Zertifizierungssysteme nutzen, um die Konformität mit dieser 

Verordnung nachzuweisen. Daher sollten Zertifizierungssysteme auf der Grundlage 

zuverlässiger und transparenter Regeln und Verfahren funktionieren und die 

Nichtabstreitbarkeit der Herkunft sowie den Schutz vor Betrug im Zusammenhang mit 

Informationen und Daten, die von den Betreibern übermittelt werden, sowie die 

Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität solcher Informationen und Daten, sicherstellen. Sie 

sollten ferner sicherstellen, dass die Verbuchung der zertifizierten CO2-Entnahmeeinheiten 

oder Einheiten für Verringerung von Bodenemissionen ordnungsgemäß erfolgt, 

insbesondere durch Vermeidung von Doppelzählungen. Dazu sollte die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der harmonisierten technischen Vorschriften für 

die Zertifizierung erlassen, einschließlich angemessener Standards für die Zuverlässigkeit, 

Transparenz und Verbuchung und für unabhängige Prüfung, die im Rahmen der 

Zertifizierungssysteme anzuwenden sind, sodass die erforderliche Rechtssicherheit in 

Bezug auf die für Betreiber und Zertifizierungssysteme geltenden Vorschriften 

gewährleistet wird. Um ein kosteneffizientes Zertifizierungsverfahren sicherzustellen, 

sollten diese harmonisierten technischen Vorschriften für die Zertifizierung auch darauf 

abzielen, unnötigen Verwaltungsaufwand für Betreiber oder Betreibergruppen, 

insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, einschließlich Kleinerzeuger und 

Kleinwaldbesitzer oder -verwalter, zu verringern. 

(34) Um sicherzustellen, dass die Kontrolle der Zertifizierung zuverlässig und einheitlich 

erfolgt, sollte die Kommission Beschlüsse zur Anerkennung von Zertifizierungssystemen 

annehmen können, die den in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen entsprechen, 

einschließlich in Bezug auf die technische Kompetenz, Zuverlässigkeit, Transparenz und 

unabhängige Prüfung. Die entsprechenden Anerkennungsbeschlüsse sollten befristet sein 

und sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. Dazu sollte die Kommission 

Durchführungsrechtsakte über den Inhalt und die Verfahren der Anerkennung von 

Zertifizierungssystemen durch die Union erlassen. 
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(35) Die Bestimmungen des Übereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (im 

Folgenden „Übereinkommen von Aarhus“), das mit dem Beschluss des 

Rates 2005/370/EG15 gebilligt wurde, in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den 

Zugang zu Gerichten, sind, sofern zutreffend, anwendbar. 

(36) Um die Transparenz und die vollständige Rückverfolgbarkeit der zertifizierten Einheiten 

zu gewährleisten und das Risiko von Betrug und Doppelzählungen zu vermeiden, sollte die 

Kommission innerhalb von vier Jahren nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung ein unionsweites Register für dauerhafte CO2-Entnahmen, kohlenstoff-

speichernde Landbewirtschaftung und CO2-Speicherung in Produkten (im Folgenden 

„Unionsregister“) einrichten und danach führen. Die Kommission sollte die Berichte 

gemäß Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie 2003/87/EG und Artikel 17 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 2018/841 berücksichtigen. Werden Bedenken in Bezug auf Betrug 

geäußert, so sollte die Kommission die Angelegenheit untersuchen und geeignete Maß-

nahmen ergreifen, unter anderem indem sie entsprechende Beschlüsse aufhebt oder die 

betroffenen Einheiten löscht. Betrug könnte beispielsweise angenommen werden, wenn 

mehr als ein Konformitätszertifikat für dieselbe Tätigkeit ausgestellt wird, weil die 

Tätigkeit im Rahmen von zwei verschiedenen Zertifizierungssystemen oder zweimal im 

Rahmen desselben Systems registriert wurde. Betrug könnte auch angenommen werden, 

wenn ein und dasselbe Konformitätszertifikat mehrfach verwendet wird, um dieselbe 

Forderung auf der Grundlage einer Tätigkeit oder einer zertifizierten Einheit geltend zu 

machen. 

                                                 

15 Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 über den Abschluss des 
Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 124 vom 17.5.2005, S. 1). 
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Das Unionsregister sollte automatisierte Systeme, einschließlich elektronischer Vorlagen, 

verwenden, um mindestens die in einem Anhang dieser Verordnung aufgeführten 

Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Der Betrieb des Unionsregisters sollte 

über eine von den Nutzern zu entrichtende jährliche Festgebühr, die in einem ange-

messenen Verhältnis zu deren Nutzung des Unionsregisters steht, finanziert werden, und 

einen ausreichenden Beitrag zur Deckung seiner Kosten für die Einrichtung und jährlichen 

Betriebskosten, zum Beispiel der Kosten für Personal oder IT-Tools, zu leisten. Die Mittel 

aus diesen Gebühren sollten für die Zwecke der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 als externe zweckgebundene Einnahmen gelten. 

Sie sollten insbesondere die Kosten für IT-Tools, -Dienstleistungen und -Sicherheit, 

einschließlich der Betriebs- und Lizenzvergabesysteme, sowie die Kosten für das Personal, 

das mit der Verwaltung des Unionsregisters befasst ist, decken. Die Kommission sollte im 

Wege delegierter Rechtsakte die erforderlichen Anforderungen in Bezug auf das Unions-

register und die Faktoren festlegen, die bei der Festlegung der Höhe der Nutzergebühren 

und ihrer Einziehung zu berücksichtigen sind. Bei der Festlegung dieser Anforderungen 

sollte die Kommission auch die Notwendigkeit berücksichtigen, für eine ausreichende 

Aufsicht über den Handel mit zertifizierten Einheiten zu sorgen. Jeweils im letzten Quartal 

des Jahres, das dem Kalenderjahr der Anwendung der Gebühren vorausgeht, sollte die 

Kommission einen oder mehrere Durchführungsrechtsakte erlassen, um die für das 

betreffende Kalenderjahr jeweils geltenden Beträge der Nutzergebühren festzulegen oder 

zu ändern. Bis zur Einrichtung des Unionsregisters sollten von der Kommission anerkannte 

Zertifizierungssysteme interoperable Zertifizierungsregister einrichten und führen. 

                                                 

16 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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Um Transparenz und vollständige Rückverfolgbarkeit zertifizierter Einheiten zu gewähr-

leisten und das Risiko von Betrug und Doppelzählungen zu vermeiden, sollten die 

Zertifizierungssysteme auch automatisierte Systeme, einschließlich elektronischer 

Vorlagen, verwenden, um mindestens die in einem Anhang dieser Verordnung aufge-

führten Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Um gleiche Wettbewerbs-

bedingungen im Binnenmarkt sicherzustellen, sollte die Kommission Durchführungs-

rechtsakte erlassen, in denen Normen und technische Vorschriften für die Funktionsweise 

und Interoperabilität dieser Zertifizierungsregister festgelegt werden. Zertifizierungs-

register oder, nach dessen Einrichtung, das Unionsregister sollten zertifizierte Einheiten 

erst ausstellen, nachdem ein Nettonutzen der CO2-Entnahme oder Nettonutzen der 

Verringerung von Bodenemissionen auf der Grundlage eines gültigen, aus einer 

Rezertifizierungsprüfung resultierenden Konformitätszertifikats erzielt worden ist. Um 

eine Doppelausstellung und eine Doppelnutzung zu vermeiden, sollte eine zertifizierte 

Einheit nicht mehr als einmal ausgestellt werden und zu keinem Zeitpunkt von mehr als 

einer natürlichen oder juristischen Person genutzt werden. Dauerhafte CO2-Entnahme-

einheiten, Bindungseinheiten von CO2 durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung, 

Einheiten der CO2-Speicherung in Produkten sowie Einheiten für Verringerung von 

Bodenemissionen sollten weiterhin voneinander unterschieden werden. Um dem natur-

gemäß gegebenen Risiko der Wiederfreisetzung von entnommenem CO2 Rechnung zu 

tragen, sollten die Bindungseinheiten von CO2 durch kohlenstoffspeichernde Land-

bewirtschaftung und die Einheiten der CO2-Speicherung in Produkten am Ende des 

Überwachungszeitraums für die betreffende Tätigkeit auslaufen und in dem 

Zertifizierungsregister oder, nach dessen Einrichtung, in dem Unionsregister gelöscht 

werden, es sei denn der Betreiber oder die Betreibergruppe verpflichtet sich, den 

Überwachungszeitraum gemäß den Regelungen der geltenden Zertifizierungsmethode zu 

verlängern. 
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(37) Zertifizierungssysteme spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Konformität 

mit dieser Verordnung nachzuweisen. Daher sollten Zertifizierungssysteme der 

Kommission regelmäßig über ihre Tätigkeit Bericht erstatten. Diese Berichte sollten 

vollständig oder gegebenenfalls in aggregierter Form öffentlich zugänglich gemacht 

werden, um mehr Transparenz zu schaffen und die Aufsicht durch die Kommission zu 

verbessern. Außerdem würde die Kommission aufgrund dieser Berichterstattung die 

Informationen erhalten, die sie benötigt, um einen Bericht über das Funktionieren der 

Zertifizierungssysteme erstellen zu können, in dem sie aufzeigt, welche Verfahren sich 

bewährt haben, und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag unterbreitet, wie diese 

Verfahren noch stärker gefördert werden können. Um eine vergleichbare und einheitliche 

Berichterstattung zu gewährleisten, sollte die Kommission Durchführungsrechtsakte 

erlassen, in denen die technischen Einzelheiten zu Inhalt und Format der von den 

Zertifizierungssystemen erstellten Berichte festgelegt werden. 
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(38) Um nicht wesentliche Bestimmungen dieser Verordnung zu ändern oder zu ergänzen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Zertifizierungsmethoden für verschiedene Arten von Tätigkeiten, zur Festlegung von 

Normen und technischen Vorschriften für die Funktionsweise des Unionsregisters und zur 

Änderung der Anhänge I und II zu erlassen. Besonders wichtig ist es, dass die Kommission 

im Rahmen ihrer Vorbereitungsarbeiten angemessene Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung17 niedergelegt sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 

17 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(39) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates18 ausgeübt werden. Um ihre Durchführungsbefugnisse nach dieser 

Verordnung auszuüben, sollte die Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 

Rahmen dieser Verordnung durch den durch die Verordnung (EU) 2018/1999 des 

Europäischen Parlaments und des Rates19 eingerichteten Ausschuss für Klimaänderung 

unterstützt werden. 

                                                 

18 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

19 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 
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(39) Die Kommission sollte die Anwendung dieser Verordnung bis zum … [Drei Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung oder der 31. Dezember 2028, je nachdem, 

welches Datum früher ist] und danach innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss jeder 

im Rahmen des Artikels 14 des Übereinkommens von Paris vereinbarten weltweiten 

Bestandsaufnahme überprüfen. Alle Aspekte dieser Verordnung sollten unter Berück-

sichtigung von Folgendem fortlaufend überprüft werden: der einschlägigen Entwicklungen 

in Bezug auf die Rechtsvorschriften der Union, einschließlich ihrer Kohärenz mit der 

Verordnung (EU) 2018/841, der Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments 

und des Rates20 und der Verordnung (EU) 2021/1119 sowie den Richtlinien 2003/87/EG 

und (EU) 2018/2001; der einschlägigen Entwicklungen in Bezug auf das UNFCCC und 

das Übereinkommen von Paris, einschließlich der Vorschriften und Leitlinien im 

Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 6 des letztgenannten Übereinkommens; 

des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts, bewährter Verfahren und der 

Marktentwicklungen im Bereich der CO2-Entnahmen; des Potenzials für eine dauerhafte 

CO2-Speicherung in Drittländern, vorbehaltlich des Bestehens internationaler 

Übereinkünfte gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europäischen 

Parlaments und des Rates21, wobei Bedingungen festgelegt werden, die denen der 

Richtlinie 2009/31/EG gleichwertig sind, um zu gewährleisten, dass die geologische 

Speicherung von abgeschiedenem CO2 dauerhaft sicher und umweltverträglich ist; der 

Umweltauswirkungen einer verstärkten Nutzung von Biomasse infolge der Anwendung 

dieser Verordnung, einschließlich der Auswirkungen auf die Bodendegradation und die 

Wiederherstellung von Ökosystemen; der Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und 

die Bodenspekulation in der Union sowie der Kosten des Zertifizierungsverfahrens. 

                                                 

20 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26). 

21  Verordnung (EU) 2024/1735 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 
zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems 
der Fertigung von Netto-Null-Technologien und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1724 (ABl. L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2092/1/24;Code:PE-CONS;Nr:92;Rev:1;Year:24;Rev2:1&comp=92%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/1119;Year2:2021;Nr2:1119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/87;Nr:2003;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2001;Nr:2018;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1735;Year2:2024;Nr2:1735&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1735;Year2:2024;Nr2:1735&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1735;Year2:2024;Nr2:1735&comp=


 

 

PE-CONS 92/1/24 REV 1    36 

   DE 
 

(41) Bis zum 31. Juli 2026 sollte die Kommission die Einbeziehung der IPCC-Quellenkategorie 

„Landwirtschaft“, Unterkategorien 3.A „Darmgärung“ und 3.B „Düngermanagement“ 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 und den auf Grundlage der genannten Verordnung 

erlassenen Durchführungsrechtsakten in die Emissionsreduzierungen gemäß dieser 

Verordnung überprüfen, wobei sie Opportunitätskosten, die Entwicklung des Rechts-

rahmens, potenzielle negative Auswirkungen, die zu einem Anstieg der Treibhausgas-

emissionen führen, und das gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 vorgeschlagene 

Klimaziel der Union für 2040 berücksichtigt, dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht vorlegen und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. Im 

Rahmen dieser Überprüfung sollte geprüft werden, wie die durch solche Tätigkeiten 

erzielten potenziellen Einheiten einzustufen sind. Ferner ist es angezeigt, in Vorbereitung 

der Überprüfung durch die Kommission im Jahr 2026 die Entwicklung einer Pilot-

zertifizierungsmethode für Tätigkeiten zur Verringerung der landwirtschaftlichen 

Emissionen aus der Darmgärung und dem Düngermanagement zu beschleunigen. 
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(42) Es ist angezeigt, dass Konformitätszertifikate und zertifizierte Einheiten verschiedene 

Endverwendungen unterstützen, zum Beispiel den Nachweis klima- und anderer 

umweltbezogener Aussagen von Unternehmen, auch in Bezug auf die biologische Vielfalt, 

oder den Austausch zertifizierter Einheiten über freiwillige CO2-Märkte. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission bewerten, ob zusätzliche Anforderungen erforderlich sind, um diese 

Verordnung mit den Vorschriften und Leitlinien in Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 4 des 

Übereinkommens von Paris sowie mit bewährten Verfahren auf den freiwilligen CO2-

Märkten in Einklang zu bringen, und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 

vorlegen. Bei dieser Bewertung sollten die methodischen Anforderungen, einschließlich 

der Ausgangswerte, der Überwachungszeiträume, der Tätigkeitszeiträume, der 

Zusätzlichkeit, der Verlagerung, der fehlenden Dauerhaftigkeit und der Haftung, sowie 

Anforderungen im Zusammenhang mit der Zulassung und den entsprechenden 

Anpassungen verglichen werden. Ferner sollte bestimmt werden, ob es angemessen ist, die 

Endverwendungen für jede Art von Einheit zu unterscheiden und es sollten die 

entsprechenden Anforderungen an die Nutzung von Einheiten durch private Akteure oder 

Dritte, auch für freiwillige CO2-Märkte und internationale Compliance-Systeme ermittelt 

werden, um die Kohärenz mit den einschlägigen Rechtsakten der Union wie den 

Verordnungen (EU) 2018/1999 und (EU) 2021/1119 und der Richtlinie (EU) 2022/2464 

des Europäischen Parlaments und des Rates22, dem in Artikel 40 der Verordnung 

(EU) 2018/1999 genannten Register für international übertragene Minderungsergebnisse 

gemäß Artikel 6 des Übereinkommens von Paris und einer künftigen Richtlinie über die 

Begründung ausdrücklicher Umweltaussagen und die diesbezügliche Kommunikation 

sicherzustellen. 

                                                 

22 Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014, der 
Richtlinie 2004/109/EG, der Richtlinie 2006/43/EG und der Richtlinie 2013/34/EU 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 
16.12.2022, S. 15). 
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(43) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Förderung der Einführung hochwertiger 

CO2-Entnahmen und von hochwertigen Verringerungen von Bodenemissionen bei 

gleichzeitiger Minimierung des Risikos der Grünfärberei, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß 

dem genannten Artikel geht diese Verordnung nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel 1  

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, die Einführung dauerhafter CO2-Entnahmen, der 

kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung (Carbon Farming) und der 

CO2-Speicherung in Produkten durch Betreiber oder Betreibergruppen als Ergänzung zur 

nachhaltigen Verringerung von Treibhausgasemissionen in allen Branchen zu erleichtern 

und zu fördern, um die in der Verordnung (EU) 2021/1119 festgelegten Ziele und 

Zielvorgaben zu erreichen. Zu diesem Zweck wird mit dieser Verordnung ein freiwilliger 

Unionsrahmen für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen und Verringerungen von 

Bodenemissionen geschaffen, indem Folgendes festgelegt wird: 

a) Qualitätskriterien für Tätigkeiten, die in der Union stattfinden; 

b) Vorschriften für die Überprüfung und Zertifizierung von CO2-Entnahmen und 

Verringerungen von Bodenemissionen, die durch Tätigkeiten erzielt werden; 

c) Vorschriften für die Arbeitsweise von Zertifizierungssystemen und deren 

Anerkennung durch die Kommission; 

d) Vorschriften für die Ausstellung und Verwendung zertifizierter Einheiten. 
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(2) Mit dieser Verordnung soll die Verwirklichung der Ziele der Union im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris, insbesondere die gemeinsame Verwirklichung des in der 

Verordnung (EU) 2021/1119 festgelegten Ziels der Klimaneutralität bis spätestens 2050, 

unterstützt werden. Dementsprechend tragen alle CO2-Entnahmen und Verringerungen von 

Bodenemissionen, die im Rahmen dieser Verordnung erzielt werden, dazu bei, dass der 

national festgelegte Beitrag der Union und ihre Klimaziele erreicht werden; sie leisten 

keinen Beitrag zu den national festgelegten Beiträgen von Drittländern und zu 

internationalen Compliance-Systemen. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Emissionen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2003/87/EG fallen, mit Ausnahme der Abscheidung und Speicherung von 

CO2-Emissionen aus Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomassekraftstoffen, 

die die in Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten Nachhaltigkeits- und 

Treibhausgaseinsparungskriterien – mit etwaigen erforderlichen Anpassungen für die 

Anwendung im Rahmen der Richtlinie 2003/87/EG gemäß den in Artikel 14 der 

Richtlinie 2003/87/EG genannten Durchführungsrechtsakten – im Einklang mit Anhang IV 

der Richtlinie 2003/87/EG erfüllen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „CO2-Entnahme“ die anthropogene Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und dessen 

dauerhafte Speicherung in geologischen, terrestrischen Speichern sowie in den Speichern 

der Ozeane oder in langlebigen Produkten; 
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2. „Verringerung von Bodenemissionen“ die Verringerung der Netto-Treibhausgas-

emissionen aus biogenen Kohlenstoffspeichern, wie in Anhang I Abschnitt B Buchstaben e 

und f der Verordnung (EU) 2018/841 aufgeführt, oder die Verringerung von Treibhausgas-

emissionen, die der IPCC-Quellenkategorie „Landwirtschaft“, Unterkategorie 3.D 

„landwirtschaftliche Böden“ nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1999 und den 

gemäß jener Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakten zuzuordnen sind, sofern die 

betreffende Tätigkeit die CO2-Emission von Kohlenstoffspeichern im Boden insgesamt 

verringert oder die CO2-Entnahmen durch biogene Kohlenstoffspeicher insgesamt erhöht; 

3. „Tätigkeit“ ein oder mehrere von einem Betreiber oder einer Betreibergruppe durch-

geführte Verfahren oder Prozesse, die zu einer dauerhaften CO2-Entnahme, einer 

vorübergehenden CO2-Entnahme durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung oder 

durch CO2-Speicherung in Produkten, oder zur Verringerung von Bodenemissionen durch 

kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung führen, sofern eine solche kohlenstoff-

speichernde Landbewirtschaftung die CO2-Emissionen von Kohlenstoffspeichern im 

Boden insgesamt verringert oder die CO2-Entnahmen durch biogene Kohlenstoffspeicher 

insgesamt erhöht; 

4. „biogener Kohlenstoffspeicher“ die in Anhang I Abschnitt B Buchstaben a bis f der 

Verordnung (EU) 2018/841 aufgeführten Kohlenstoffspeicher lebende Biomasse, Streu, 

Totholz, tote organische Substanz sowie mineralische und organische Böden; 
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5. „Betreiber“ jede natürliche oder juristische Person oder öffentliche Einrichtung, die eine 

CO2-Entnahmetätigkeit betreibt oder kontrolliert oder der die maßgebliche wirtschaftliche 

Verfügungsmacht über den technischen Betrieb der Tätigkeit übertragen wurde; im Fall 

einer Tätigkeit der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung ist ein „Betreiber“ ein 

Landwirt im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung 2021/2115, ein sonstiger 

Bewirtschafter, der eine Tätigkeit in einer terrestrischen Umwelt oder einer Küstenumwelt 

betreibt, ein Waldbesitzer oder -bewirtschafter im Sinne der nationalen Rechtsvorschriften, 

oder eine zuständige öffentliche Einrichtung; 

6. „Betreibergruppe“ eine juristische Person, die mindestens zwei Betreiber vertritt und dafür 

verantwortlich ist, dass diese Betreiber die Bestimmungen dieser Verordnung einhalten; 

7. „Tätigkeitszeitraum“ einen Zeitraum, in dem die Tätigkeit einen Nettonutzen der 

CO2-Entnahme oder einen Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen erbringt 

und der in der geltenden Zertifizierungsmethode festgelegt ist; 

8. „Überwachungszeitraum“ einen Zeitraum, in dem die Verringerung von Bodenemissionen 

oder die CO2-Speicherung von einem Betreiber oder einer Betreibergruppe überwacht 

wird, der sich mindestens über den Tätigkeitszeitraum erstreckt und der in der geltenden 

Zertifizierungsmethode festgelegt ist; 

9. „dauerhafte CO2-Entnahme“ jegliche Verfahren oder Prozesse, die unter normalen 

Umständen und unter Anwendung geeigneter Bewirtschaftungsverfahren die Abscheidung 

und Speicherung von atmosphärischem oder biogenem CO2 über mehrere Jahrhunderte 

bewirken, einschließlich dauerhaft in Produkten chemisch gebundenes CO2, und nicht mit 

tertiärer Kohlenwasserstoffförderung kombiniert werden; 
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10. „kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung“ (Carbon Farming) jegliche Verfahren oder 

Prozesse, die über einen Tätigkeitszeitraum von mindestens fünf Jahren durchgeführt 

werden, sich auf die Bewirtschaftung einer terrestrischen Umwelt oder einer Küsten-

umwelt beziehen und zur Abscheidung und vorübergehenden Speicherung von atmos-

phärischem oder biogenem CO2 in biogenen Kohlenstoffspeicher oder zur Verringerung 

von Bodenemissionen führen; 

11. „CO2-Speicherung in Produkten“ jegliche Verfahren oder Prozesse, die die Abscheidung 

und Speicherung von atmosphärischem oder biogenem CO2 für mindestens 35 Jahre in 

einem langlebigen Produkt bewirken, die Überwachung des gespeicherten CO2 vor Ort 

ermöglichen, und die während des gesamten Überwachungszeitraums zertifiziert sind; 

12. „dauerhaft in Produkten chemisch gebundenes CO2“ in einem Produkt auf eine solche 

Weise chemisch gespeichertes CO2, dass es gemäß Artikel 12 Absatz 3b der 

Richtlinie 2003/87/EG bei normalem Gebrauch des Produkts, einschließlich normaler 

Tätigkeiten nach dem Ende der Lebensdauer des Produkts, nicht in die Atmosphäre 

gelangt; 

13. „geologische Speicherung von CO2“ die geologische Speicherung von CO2 im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 2009/31/EG; 

14. „Zertifizierungsstelle“ eine akkreditierte oder anerkannte unabhängige Konformitäts-

bewertungsstelle, die mit einem Zertifizierungssystem eine Vereinbarung über die 

Durchführung von Zertifizierungsprüfungen und die Ausstellung von Konformitäts-

zertifikaten geschlossen hat; 

15. „Zertifizierungssystem“ eine Organisation, die die Konformität der Tätigkeiten und 

Betreiber mit den Qualitätskriterien und Zertifizierungsvorschriften gemäß dieser 

Richtlinie bescheinigt; 
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16. „Zertifizierungsprüfung“ eine Prüfung, die von einer Zertifizierungsstelle durchgeführt 

wird; 

17. „Rezertifizierungsprüfung“ eine Prüfung, die im Zuge der Erneuerung eines von einer 

Zertifizierungsstelle ausgestellten Konformitätszertifikats durchgeführt wird; 

18. „Konformitätszertifikat“ eine von der Zertifizierungsstelle ausgestellte Konformitäts-

erklärung, mit der bescheinigt wird, dass eine Tätigkeit dieser Verordnung entspricht; 

19. „dauerhafte CO2-Entnahmeeinheit“ eine metrische Tonne CO2-Äquivalent zertifizierten 

dauerhaften Nettonutzens der CO2-Entnahme, die durch eine dauerhafte CO2-Entnahme-

tätigkeit erzielt und von einem Zertifizierungssystem in dessen Zertifizierungsregister oder 

gegebenenfalls in dem Unionsregister gemäß Artikel 12 registriert wurde; 

20. „Einheit für Verringerung von Bodenemissionen“ eine metrische Tonne CO2-Äquivalent 

zertifizierten Nettonutzens der Verringerung von Bodenemissionen, die durch eine 

Tätigkeit der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung erzielt und von einem 

Zertifizierungssystem in dessen Zertifizierungsregister oder gegebenenfalls in dem 

Unionsregister gemäß Artikel 12 registriert wurde; 

21. „Wiederfreisetzung“ im Falle der geologischen Speicherung von CO2 eine Leckage im 

Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der Richtlinie 2009/31/EG und im Falle anderer 

Tätigkeiten die freiwillige oder unfreiwillige erneute Freisetzung in die Atmosphäre von 

CO2, das durch eine Tätigkeit abgeschieden oder gespeichert wurde; 
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22. „Bindungseinheit von CO2 durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung“ eine 

metrische Tonne CO2-Äquivalent zertifizierten vorübergehenden Nettonutzens der -

CO2-Entnahme, die durch eine Tätigkeit der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung 

erzielt und von einem Zertifizierungssystem in dessen Zertifizierungsregister oder 

gegebenenfalls in dem Unionsregister gemäß Artikel 12 registriert wurde; 

23. „Einheit der CO2-Speicherung in Produkten “ eine metrische Tonne CO2-Äquivalent 

zertifizierten vorübergehenden Nettonutzens der CO2-Entnahme, die durch eine Tätigkeit 

der CO2-Speicherung in Produkten erzielt und von einem Zertifizierungssystem in dessen 

Zertifizierungsregister oder gegebenenfalls in dem Unionsregister nach Artikel 12 

registriert wurde. 

Artikel 3 

Zertifizierungsfähigkeit 

CO2-Entnahmen und Verringerungen von Bodenemissionen kommen für eine Zertifizierung nach 

dieser Verordnung infrage, wenn sie die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie werden durch eine Tätigkeit erzielt, die die Qualitätskriterien nach den Artikeln 4 bis 7 

erfüllt; 

b) sie werden im Einklang mit Artikel 9 von einer unabhängigen Stelle überprüft. 
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Kapitel 2 

Qualitätskriterien 

Artikel 4 

Quantifizierung 

(1) Mit der dauerhaften CO2-Entnahmetätigkeit wird ein dauerhafter Nettonutzen der 

CO2-Entnahme erzielt, der nach folgender Formel quantifiziert wird: 

dauerhafter Nettonutzen der CO2-Entnahme = CRbaseline – CRtotal – GHGassociated > 0 

Dabei gilt 

a) CRbaseline ist die Menge der CO2-Entnahmen im Vergleich zum Ausgangswert; 

b) CRtotal ist die gesamte Menge der CO2-Entnahmen durch die Tätigkeit; 

c) GHGassociated ist der Anstieg der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen 

während des gesamten Lebenszyklus der Tätigkeit, die auf ihre Durchführung, 

einschließlich der indirekten Landnutzungsänderung, zurückzuführen sind, 

gegebenenfalls berechnet im Einklang mit den Protokollen, die in den IPCC-

Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006 und etwaigen weiteren 

Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 festgelegt sind. 
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(2) Mit einer Tätigkeit der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung wird ein 

vorübergehender Nettonutzen der CO2-Entnahme oder ein Nettonutzen der Verringerung 

von Bodenemissionen erzielt, der nach folgender Formel quantifiziert wird: 

a) vorübergehender Nettonutzen der CO2-Entnahme = CRbaseline – CRtotal – GHGassociated 

> 0, 

dabei gilt 

i) CRbaseline ist die Menge der CO2-Entnahmen im Vergleich zum Ausgangswert; 

ii) CRtotal ist die gesamte Menge der CO2-Entnahmen durch die Tätigkeit; 

iii) GHGassociated ist der Anstieg der direkten und indirekten Treibhausgas-

emissionen während des gesamten Lebenszyklus der Tätigkeit, die auf ihre 

Durchführung, einschließlich der indirekten Landnutzungsänderung, zurück-

zuführen sind, gegebenenfalls berechnet im Einklang mit den Protokollen, die 

in den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006 und 

etwaigen weiteren Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 

festgelegt sind. 
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b) Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen = LSEbaseline – LSEtotal + 

ASEbaseline – ASEtotal – GHGassociated > 0, 

dabei gilt 

i) LSEbaseline ist die Menge der LULUCF-Bodenemissionen im Vergleich zum 

Ausgangswert; 

ii) LSEtotal ist die gesamte Menge der LULUCF-Bodenemissionen der Tätigkeit; 

iii) ASEbaseline ist die Menge der landwirtschaftlichen Bodenemissionen im 

Vergleich zum Ausgangswert; 

iv) ASEtotal ist die gesamte Menge der landwirtschaftlichen Bodenemissionen der 

Tätigkeit; 

v) GHGassociated ist der Anstieg der direkten und indirekten Treibhausgas-

emissionen während des gesamten Lebenszyklus der Tätigkeit, die auf ihre 

Durchführung, einschließlich der indirekten Landnutzungsänderung, zurück-

zuführen sind, gegebenenfalls berechnet im Einklang mit den Protokollen, die 

in den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006 und 

etwaigen weiteren Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 

festgelegt sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2092/1/24;Code:PE-CONS;Nr:92;Rev:1;Year:24;Rev2:1&comp=92%7C2024%7CPE-CONS


 

 

PE-CONS 92/1/24 REV 1    49 

   DE 
 

Der Umfang der in CRbaseline und CRtotal genannten Mengen entspricht dem 

Nettoabbau von Treibhausgasen, der in den Anwendungsbereich der 

Verordnung (EU) 2018/841 fällt. 

Der Umfang der in LSEbaseline und LSEtotal genannten Mengen entspricht den in 

Anhang I Abschnitt B Buchstaben e und f der Verordnung (EU) 2018/841 

aufgeführten Nettotreibhausgasemissionen aus biogenen Kohlenstoffspeichern. 

Der Umfang der in ASEbaseline und ASEtotal genannten Mengen entspricht den 

Emissionen der IPCC-Quellenkategorie „Landwirtschaft“, Unterkategorie 3D 

„landwirtschaftliche Böden“. 

(3) Die geltenden Zertifizierungsmethoden erfordern eine Aufschlüsselung aller in Absatz 2 

genannten Mengen nach Treibhausgasen. 

(4) Nehmen die Bodenemissionen infolge einer Tätigkeit zu, die zu einer vorübergehenden 

CO2-Entnahme durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung führt, werden sie 

quantifiziert und unter dem Nettonutzen der CO2-Entnahme verbucht. Insbesondere 

werden Emissionen aus den in Anhang I Abschnitt B Buchstaben e und f der Verordnung 

(EU) 2018/841 aufgeführten biogenen Kohlenstoffspeichern im Rahmen der CRtotal 

quantifiziert und gemeldet und Emissionen der IPCC-Quellenkategorie „Landwirtschaft“, 

Unterkategorie 3D „landwirtschaftliche Böden“, werden als GHGassociated quantifiziert und 

gemeldet. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2092/1/24;Code:PE-CONS;Nr:92;Rev:1;Year:24;Rev2:1&comp=92%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=4448&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=


 

 

PE-CONS 92/1/24 REV 1    50 

   DE 
 

Nehmen Bodenemissionen infolge einer Tätigkeit ab, die zu einer vorübergehenden 

CO2-Entnahme durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung führt, werden sie 

quantifiziert, gemeldet und als Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen 

verbucht. 

Führt eine Tätigkeit sowohl zu einem vorübergehenden Nettonutzen der CO2-Entnahme als 

auch zu einem Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen, so werden in der 

einschlägigen Methode die Zuweisungsregelungen für die damit verbundenen direkten und 

indirekten Treibhausgasemissionen, die auf diese Tätigkeit zurückzuführen sind, 

festgelegt. 

(5) Mit einer Tätigkeit der CO2-Speicherung in Produkten wird ein vorübergehender 

Nettonutzen der CO2-Entnahme erzielt, der nach folgender Formel quantifiziert wird: 

vorübergehender Nettonutzen der CO2-Entnahme = CRbaseline – CRtotal – GHGassociated > 0, 

dabei gilt 

a) CRbaseline ist die Menge der CO2-Entnahmen im Vergleich zum Ausgangswert; 

b) CRtotal ist die gesamte Menge der CO2-Entnahmen durch die Tätigkeit; 

c) GHGassociated ist der Anstieg der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen 

während des gesamten Lebenszyklus der Tätigkeit, die auf ihre Durchführung, 

einschließlich der indirekten Landnutzungsänderung, zurückzuführen sind, 

gegebenenfalls berechnet im Einklang mit den Protokollen, die in den IPCC-

Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006 und etwaigen weiteren 

Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 festgelegt sind. 
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(6) Die Mengen gemäß den Absätzen 1 bis 5 werden mit einem negativen Vorzeichen (–) 

versehen, wenn es sich um den Nettoabbau von Treibhausgasen handelt, und mit einem 

positiven Vorzeichen (+), wenn es sich um Nettotreibhausgasemissionen handelt; sie 

werden in Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrückt. 

(7) Die dauerhaften CO2-Entnahmen, die vorübergehenden CO2-Entnahmen durch 

kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung und die Speicherung von CO2 in Produkten, 

Verringerungen von Bodenemissionen und damit verbundenen Treibhausgasemissionen 

werden auf relevante, konservative, korrekte, vollständige, kohärente, transparente und 

vergleichbare Weise im Einklang mit den neuesten verfügbaren wissenschaftlichen 

Erkenntnissen quantifiziert. Die Überwachung stützt sich auf eine geeignete Kombination 

von Vor-Ort-Messungen mit Fernerkundung oder Modellierung gemäß den Regelungen 

der geltenden Zertifizierungsmethode. 

(8) Der Ausgangswert gemäß den Absätzen 1, 2 und 5 ist in hohem Maß repräsentativ für die 

Standardleistung vergleichbarer Verfahren und Prozesse unter ähnlichen sozialen, 

wirtschaftlichen, ökologischen, technologischen und rechtlichen Gegebenheiten und trägt 

dem geografischen Kontext, einschließlich der örtlichen Boden- und Klimaverhältnisse 

sowie rechtlichen Rahmenbedingungen („standardisierter Ausgangswert“), Rechnung. 

(9) Der standardisierte Ausgangswert wird von der Kommission in den geltenden 

Zertifizierungsmethoden festgelegt, die in den nach Artikel 8 erlassenen delegierten 

Rechtsakten darlegt sind. 
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Die Kommission überprüft den standardisierten Ausgangswert mindestens alle fünf Jahre 

und aktualisiert ihn gegebenenfalls unter Berücksichtigung der sich ändernden rechtlichen 

Rahmenbedingungen und der neuesten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Der 

aktualisierte standardisierte Ausgangswert gilt nur für eine Tätigkeit, deren Tätigkeits-

zeitraum nach Inkrafttreten der geltenden Zertifizierungsmethode beginnt. 

(10) Abweichend von Absatz 8 verwendet ein Betreiber – sofern dies in der geltenden 

Zertifizierungsmethode hinreichend begründet ist, einschließlich aufgrund fehlender Daten 

oder fehlender ausreichender vergleichbarer Tätigkeiten – einen Ausgangswert, der der 

individuellen Leistung einer bestimmten Tätigkeit entspricht (im Folgenden 

„tätigkeitsspezifischer Ausgangswert“). 

(11) Die tätigkeitsspezifischen Ausgangswerte werden zu Beginn jedes Tätigkeitszeitraums 

regelmäßig aktualisiert, sofern in den geltenden Zertifizierungsmethoden, die in den nach 

Artikel 8 erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt sind, nichts anderes bestimmt ist. 

(12) Bei der Quantifizierung von dauerhaften CO2-Entnahmen, vorübergehenden 

CO2-Entnahmen durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung und CO2-Speicherung 

in Produkten sowie Verringerungen von Bodenemissionen sind Unsicherheiten konservativ 

und im Einklang mit anerkannten statistischen Ansätzen zu berücksichtigen. 

Unsicherheiten bei der Quantifizierung von CO2-Entnahmen und Verringerungen von 

Bodenemissionen sind ordnungsgemäß zu melden. 
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(13) Zur Unterstützung der Quantifizierung von vorübergehenden CO2-Entnahmen und 

Verringerungen von Bodenemissionen durch eine Tätigkeit einer kohlenstoffspeichernden 

Landbewirtschaftung erhebt der Betreiber und die Betreibergruppe, soweit durchführbar, 

Daten über die CO2-Entnahmen und die Treibhausgasemissionen unter Nutzung von 

Tier-3-Methoden im Einklang mit den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgas-

inventare von 2006 und die Nachbesserungen bei diesen IPCC-Leitlinien von 2006 und 

dies in einer Weise, die mit den nationalen Treibhausgasinventaren gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/841 und Anhang V Teil 3 der Verordnung (EU) 2018/1999 vereinbar ist. 

Artikel 5  

Zusätzlichkeit 

(1) Jede Tätigkeit muss zusätzlich sein. Dazu muss sie die beiden folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Sie geht über die gesetzlichen Anforderungen der Union und der Mitgliedstaaten auf 

Ebene eines einzelnen Betreibers hinaus; 

b) der Anreizeffekt der Zertifizierung im Rahmen der vorliegenden Verordnung ist 

erforderlich, damit die Tätigkeit finanziell tragfähig wird. 

(2) Wird ein standardisierter Ausgangswert verwendet, so gilt das Kriterium der Zusätzlichkeit 

gemäß Absatz 1 als erfüllt. 

Wird ein tätigkeitsspezifischer Ausgangswert verwendet, so ist die Einhaltung des 

Kriteriums der Zusätzlichkeit gemäß Absatz 1 durch spezifische Tests zur Zusätzlichkeit 

nachzuweisen, im Einklang mit den geltenden Zertifizierungsmethoden, die in den nach 

Artikel 8 erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt sind. 
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Artikel 6 

Speicherung, Überwachung und Haftung 

(1) Ein Betreiber oder eine Betreibergruppe weist nach, dass eine Tätigkeit eine dauerhafte 

Speicherung von CO2 bewirkt oder dass damit eine langfristige Speicherung von CO2 

beabsichtigt ist. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 

a) unterliegt ein Betreiber oder eine Betreibergruppe Vorschriften zur Überwachung 

und Minderung jeglicher ermittelten Risiken der Wiederfreisetzung während des 

Überwachungszeitraums; 

b) ist ein Betreiber oder eine Betreibergruppe verpflichtet, mithilfe geeigneter 

Haftungsmechanismen im Einklang mit den geltenden Zertifizierungsmethoden, die 

in den gemäß Artikel 8 erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt sind, gegen 

jegliche Wiederfreisetzung des durch eine Tätigkeit abgeschiedenen und 

gespeicherten CO2, die sich während des Überwachungszeitraums für diese Tätigkeit 

ereignet, vorzugehen. 

(3) Die Überwachungsvorschriften gemäß Absatz 2 Buchstabe a 

a) stehen im Falle dauerhafter CO2-Entnahmen im Einklang mit den Vorschriften 

gemäß den Artikeln 13 bis 16 der Richtlinie 2009/31/EG; 

b) stehen im Falle von dauerhaft in Produkten chemisch gebundenem CO2 im Einklang 

mit den gemäß Artikel 12 Absatz 3b der Richtlinie 2003/87/EG erlassenen 

Vorschriften; 
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c) werden im Falle der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung und der 

CO2-Speicherung in Produkten im Einklang mit den Regelungen der geltenden 

Zertifizierungsmethoden, die in den nach Artikel 8 erlassenen delegierten Rechts-

akten dargelegt sind, festgelegt und hinreichend begründet. 

(4) Die Haftungsmechanismen gemäß Absatz 2 Buchstabe b 

a) stehen im Falle dauerhafter CO2-Entnahmen im Einklang mit den Vorschriften 

gemäß den Artikeln 17 und 18 der Richtlinie 2009/31/EG; 

b) stehen im Falle von dauerhaft in Produkten chemisch gebundenem CO2 im Einklang 

mit den gemäß Artikel 12 Absatz 3b der Richtlinie 2003/87/EG erlassenen 

Vorschriften; 

c) werden im Falle der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung und der 

CO2-Speicherung in Produkten im Einklang mit den geltenden Zertifizierungs-

methoden, die in den nach Artikel 8 erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt 

sind, festgelegt und hinreichend begründet und können kollektive Puffer oder 

Vorabversicherungsmechanismen umfassen. 

(5) Das durch eine CO2-Entnahmetätigkeit entnommene und anschließend gespeicherte CO2 

gilt am Ende des Überwachungszeitraums als in die Atmosphäre freigesetzt, es sei denn, 

dieser Überwachungszeitraum wird durch eine neue Zertifizierung der Tätigkeit verlängert 

oder das CO2 wird gemäß Absatz 3 Buchstaben a und b und Absatz 4 Buchstaben a und b 

dauerhaft gespeichert. 

(6) Tätigkeiten zur Verringerung von Bodenemissionen unterliegen geeigneten 

Überwachungsvorschriften und Haftungsmechanismen, die in den gemäß Artikel 8 

erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt sind. 
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Artikel 7  

Nachhaltigkeit 

(1) Eine Tätigkeit darf die Umwelt nicht erheblich beeinträchtigen und kann positive 

Nebeneffekte für eines oder mehrere dieser Nachhaltigkeitsziele mit sich bringen: 

a) Klimaschutz über den Nettonutzen der CO2-Entnahme und den Nettonutzen der 

Verringerung von Bodenemissionen gemäß Artikel 4 Buchstaben a und b hinaus; 

b) Anpassung an den Klimawandel; 

c) die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; 

d) Übergang zur Kreislaufwirtschaft, einschließlich der effizienten Verwendung von 

biobasierten Materialien aus nachhaltigen Quellen; 

e) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; 

f) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, einschließlich 

der Bodengesundheit, sowie Vermeidung von Bodendegradation. 

(2) Eine Tätigkeit der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung muss mindestens positive 

Nebeneffekte für das in Absatz 1 Buchstabe f genannte Nachhaltigkeitsziel mit sich 

bringen. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels muss eine Tätigkeit den 

Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit entsprechen, die in den geltenden 

Zertifizierungsmethoden, die in den nach Artikel 8 erlassenen delegierten Rechtsakten 

dargelegt sind, festgelegt wurden. 

Die Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit müssen 

a) den Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Union sowie den örtlichen 

Gegebenheiten Rechnung tragen; 

b) gegebenenfalls mit den technischen Bewertungskriterien für den Grundsatz der 

„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Einklang stehen; 

c) die Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Biomasse-

Rohstoffe im Einklang mit den Nachhaltigkeits- und Treibhausgaseinsparungs-

kriterien für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomassekraftstoffe gemäß 

Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 fördern. 

(4) Meldet ein Betreiber oder eine Betreibergruppe positive Nebeneffekte, die zu den in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Nachhaltigkeitszielen über die in Absatz 3 

des vorliegenden Artikels genannten Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit hinaus 

beitragen, so müssen sie die geltenden Zertifizierungsmethoden, die in den nach Artikel 8 

erlassenen delegierten Rechtsakten dargelegt sind, befolgen. Diese Zertifizierungs-

methoden müssen Elemente enthalten, um so weit wie möglich Anreize für die Erzielung 

von positiven Nebeneffekten zu schaffen, die über die Mindestanforderungen an die 

Nachhaltigkeit hinausgehen, insbesondere im Hinblick auf das in Absatz 1 Buchstabe f des 

vorliegenden Artikels genannte Ziel. 
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Artikel 8  

Bescheinigende Stellen 

(1) Ein Betreiber oder eine Betreibergruppe wendet die geltende Zertifizierungsmethode an, 

um die in den Artikeln 4 bis 7 festgelegten Qualitätskriterien zu erfüllen (im Folgenden 

„Zertifizierungsmethode“). 

(2) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte nach Artikel 16, um diese Verordnung um 

die Festlegung der Zertifizierungsmethoden, in denen für jede Tätigkeit die in Anhang I 

aufgeführten Elemente spezifiziert werden, zu ergänzen. 

Die Kommission priorisiert die Entwicklung von Zertifizierungsmethoden für diejenigen 

Tätigkeiten, die am ausgereiftesten sind, die das Potenzial haben, die größten positiven 

Nebeneffekte zu erzielen, oder für die bereits Unionsrecht erlassen wurden, die für die 

Entwicklung dieser Methoden relevant sind. 

Im Falle von Tätigkeiten der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung berücksichtigt 

die Kommission im Rahmen ihrer Priorisierung, ob die Tätigkeiten zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern und der Meeresumwelt 

beitragen. 

Im Falle der CO2-Speicherung in Produkten räumt die Kommission Zertifizierungs-

methoden für holzbasierte und biobasierte Bauprodukte Vorrang ein. 
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(3) In den delegierten Rechtsakten, die gemäß Absatz 2 erlassen werden, wird zwischen 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der dauerhaften CO2-Entnahme, der kohlenstoff-

speichernden Landbewirtschaftung und der CO2-Speicherung in Produkten unterschieden 

und die Tätigkeiten werden anhand ihrer Merkmale weiter abgegrenzt. 

Die Zertifizierungsmethoden 

a) stellen die Robustheit und Transparenz der CO2-Entnahmen und der Verringerung 

von Bodenemissionen sicher; 

b) fördern den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme; 

c) tragen dazu bei, die Ernährungssicherheit in der Union sicherzustellen und 

Bodenspekulation zu verhindern; 

d) berücksichtigen in nachhaltiger Weise die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte und 

Forstwirte und -verwalter in der Union, insbesondere der Kleinbetreiber; 

e) fördern die Nachhaltigkeit von Biomasse im Einklang mit den Nachhaltigkeits- und 

Treibhausgaseinsparungskriterien für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 

Biomassekraftstoffe gemäß Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001; 

f) stellen sicher, dass die nationalen Behörden das Prinzip der Nutzungskaskade gemäß 

Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 einheitlich auf Biomasse 

anwenden; 

g) sorgen dafür, dass eine nicht nachhaltige Nachfrage nach Biomasse-Rohstoffen 

vermieden wird; 
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h) minimieren den Verwaltungsaufwand und den finanziellen Aufwand für die 

Betreiber, insbesondere für Kleinbetreiber, und halten das Zertifizierungsverfahren 

möglichst einfach und leicht zu handhaben; 

i) stellen sicher, dass Fälle der Wiederfreisetzung durch geeignete Haftungs-

mechanismen wie kollektive Puffer oder Vorabversicherungsmechanismen und als 

letztes Mittel die direkte Streichung von Einheiten angegangen werden. 

(4) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte berücksichtigt die 

Kommission 

a) einschlägige Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten; 

b) einschlägige Zertifizierungsmethoden und -normen auf Unionsebene sowie 

nationaler und internationaler Ebene und 

c) die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
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Kapitel 3 

Zertifizierung 

Artikel 9 

Zertifizierung der Konformität 

(1) Um die Zertifizierung der Konformität mit dieser Verordnung zu beantragen, reicht ein 

Betreiber oder eine Betreibergruppe einen Antrag bei einem Zertifizierungssystem ein. 

Nach Annahme dieses Antrags legt der Betreiber oder die Betreibergruppe einer 

Zertifizierungsstelle einen Tätigkeitsplan vor, einschließlich eines Nachweises der 

Konformität mit den Artikeln 4 bis 7, und des erwarteten Nettonutzens der CO2-Entnahme 

oder des erwarteten Nettonutzens der Verringerung von Bodenemissionen, die durch die 

Tätigkeit erzielt werden, und eines Überwachungsplans. 

Betreibergruppen legen ferner fest, wie Beratungsdienste, insbesondere für Kleinbetriebe 

im Bereich der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung, erbracht werden. 

Im Hinblick auf Tätigkeiten im Rahmen der kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung 

können die Mitgliedstaaten Landwirte im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebs-

beratungsdienste gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2021/2115 beraten. 
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Um die Interoperabilität der einschlägigen Datenbanken zur kohlenstoffspeichernden 

Landbewirtschaftung zu fördern, können die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die in 

Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführten zentralen Informationen, 

einschließlich Bewirtschaftungsverfahren im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 

kohlenstoffspeichernden Landbewirtschaftung, des Anfangs- und Enddatums der Tätigkeit, 

der eindeutigen Nummer oder des eindeutigen Codes des Konformitätszertifikats, des 

Namens der Zertifizierungsstelle und des Namens des Zertifizierungssystems in das 

System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen gemäß Artikel 68 der 

Verordnung (EU) 2021/2116 aufnehmen. 

(2) Das Zertifizierungssystem benennt eine Zertifizierungsstelle, die eine Zertifizierungs-

prüfung durchführt, um zu überprüfen, ob die gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

übermittelten Informationen korrekt und verlässlich sind, und um zu bestätigen, dass die 

Tätigkeit die Artikel 4 bis 7 einhält. 

Wenn im Anschluss an diese Zertifizierungsprüfung die Konformität der gemäß Absatz 1 

des vorliegenden Artikels vorgelegten Informationen überprüft worden ist, legt die 

Zertifizierungsstelle einen Zertifizierungsprüfbericht vor, der eine Zusammenfassung 

enthält, und stellt ein Konformitätszertifikat mit mindestens den in Anhang II aufgeführten 

Informationen aus. 

Das Zertifizierungssystem überprüft den Zertifizierungsprüfbericht und das Konformitäts-

zertifikat und macht sowohl den Zertifizierungsprüfbericht entweder vollständig oder – 

sofern dies zur Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Geschäftsinformationen erforderlich 

ist – in zusammengefasster Form als auch das Konformitätszertifikat in seinem 

Zertifizierungsregister oder, nach dessen Einrichtung, im Unionsregister nach Artikel 12 

(im Folgenden „Unionsregister“) öffentlich zugänglich. 
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(3) Mindestens alle fünf Jahre oder, falls in der geltenden Zertifizierungsmethode je nach den 

Merkmalen der betreffenden Tätigkeit angegeben, häufiger, führt die Zertifizierungsstelle 

Rezertifizierungsprüfungen durch, um erneut zu bestätigen, dass die Artikel 4 bis 7 bei der 

Tätigkeit eingehalten werden, und den im Rahmen der Tätigkeit erzielten Nettonutzen der 

CO2-Entnahme oder den Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen zu 

überprüfen. 

Als Ergebnis dieser Rezertifizierungsprüfung legt die Zertifizierungsstelle einen 

Rezertifizierungsprüfbericht vor, der eine Zusammenfassung enthält, und stellt 

gegebenenfalls ein aktualisiertes Konformitätszertifikat aus. 

Das Zertifizierungssystem überprüft den Rezertifizierungsprüfbericht und das aktualisierte 

Konformitätszertifikat und macht sowohl den Rezertifizierungsprüfbericht entweder 

vollständig oder – sofern dies zur Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Geschäfts-

informationen erforderlich ist – in zusammengefasster Form als auch das aktualisierte 

Konformitätszertifikat im seinem Zertifizierungsregister oder, nach dessen Einrichtung, im 

Unionsregister öffentlich zugänglich. 

Das Zertifizierungsregister des Zertifizierungssystems oder, nach dessen Einrichtung, das 

Unionsregister stellt auf der Grundlage der infolge der Rezertifizierungsprüfung 

aktualisierten Konformitätsbescheinigungen zertifizierte Einheiten aus. 

(4) Der Betreiber oder die Betreibergruppe unterstützt die Zertifizierungsstelle bei der 

Zertifizierungsprüfung und der Rezertifizierungsprüfung, indem er/sie insbesondere 

Zugang zu den Örtlichkeiten, in denen die Tätigkeit ausgeführt wird, gewährt und alle für 

die Zertifizierungsstelle erforderlichen einschlägigen Daten und Unterlagen bereitstellt. 
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(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um Struktur, Format und technische 

Einzelheiten der in Absatz 1 genannten Tätigkeits- und Überwachungspläne und der in den 

Absätzen 2 und 3 genannten Zertifizierungsprüf- und Rezertifizierungsprüfberichte 

festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 10 

Zertifizierungsstellen 

(1) Die von Zertifizierungssystemen benannten Zertifizierungsstellen werden von einer 

nationalen Akkreditierungsstelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 akkreditiert 

oder von einer zuständigen nationalen Behörde als zuständig anerkannt, den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung oder den spezifischen Anwendungsbereich des 

Zertifizierungssystems abzudecken. 

(2) Zertifizierungsstellen 

a) sind zuständig für die Durchführung der Zertifizierungsprüfung und der 

Rezertifizierungsprüfung; 

b) sind rechtlich und finanziell unabhängig von einem Betreiber oder einer 

Betreibergruppe und 

c) führen die Tätigkeiten gemäß dieser Verordnung im öffentlichen Interesse durch. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe b dürfen Zertifizierungsstellen oder Teile davon 

a) kein Betreiber oder keine Betreibergruppe sowie kein Eigentümer eines Betreibers 

oder einer Betreibergruppe sein oder in deren Eigentum stehen; 
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b) keine Beziehungen zu einem Betreiber oder zu einer Betreibergruppe unterhalten, die 

ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten. 

(4) Die Mitgliedstaaten überwachen die Tätigkeit der Zertifizierungsstellen. 

Die Zertifizierungsstellen übermitteln auf Antrag der zuständigen nationalen Behörden alle 

relevanten Informationen, die zur Überwachung ihrer Arbeitsweise erforderlich sind, 

einschließlich Datum, Uhrzeit und Ort der Durchführung der Zertifizierungsprüfung und 

der Rezertifizierungsprüfung. 

Sollten die Mitgliedstaaten Probleme bei der Einhaltung feststellen, so setzen sie die 

Zertifizierungsstelle und das einschlägige Zertifizierungssystem unverzüglich davon in 

Kenntnis. 

Die Mitteilung über Probleme bei der Einhaltung wird im Zertifizierungsregister oder, 

nach dessen Einrichtung, im Unionsregister veröffentlicht. 

Kapitel 4 

Zertifizierungssysteme 

Artikel 11 

Betrieb von Zertifizierungssystemen 

(1) Um die Konformität mit dieser Verordnung nachweisen zu können, nimmt ein Betreiber 

oder eine Betreibergruppe an einem von der Kommission gemäß Artikel 13 anerkannten 

Zertifizierungssystem teil. 
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(2) Zertifizierungssysteme üben ihre Tätigkeit unabhängig aus und stützen sich dabei auf 

zuverlässige und transparente Regeln und Verfahren, insbesondere in Bezug auf die interne 

Verwaltung und Überwachung, die Bearbeitung von Beschwerden und Einsprüchen, die 

Konsultation der Interessenträger, die Transparenz und die Veröffentlichung von 

Informationen, die Benennung und Schulung von Zertifizierungsstellen, den Umgang mit 

Problemen der Nichteinhaltung der Vorschriften sowie die Entwicklung und Verwaltung 

von Zertifizierungsregistern. 

Die Zertifizierungssysteme setzen transparente Gebühren fest und machen Informationen 

über diese Gebühren für die Betreiber leicht zugänglich, unter anderem durch 

Veröffentlichung auf ihren Websites. 

Die Zertifizierungssysteme richten leicht zugängliche Beschwerde- und Einspruchs-

verfahren ein. Informationen über diese Verfahren sind im Zertifizierungsregister oder, 

nach dessen Einrichtung, im Unionsregister öffentlich zugänglich zu machen. 

(3) Die Zertifizierungssysteme überprüfen, ob die von einem Betreiber oder von einer 

Betreibergruppe zur Zertifizierung der Konformität gemäß Artikel 9 vorgelegten 

Informationen und Daten einer unabhängigen Prüfung unterzogen wurden und ob die 

Zertifizierung der Einhaltung einschließlich der Erstellung der Rezertifizierungs-

prüfberichte auf korrekte, zuverlässige und kosteneffiziente Weise durchgeführt wurde. 

(4) Die Zertifizierungssysteme veröffentlichen mindestens einmal jährlich in ihren 

Zertifizierungsregistern oder, nach dessen Einrichtung, im Unionsregister eine Liste der 

benannten Zertifizierungsstellen, in der für jede Zertifizierungsstelle angegeben ist, von 

welcher nationalen Akkreditierungsstelle sie akkreditiert wurde oder von welcher 

zuständigen nationalen Behörde sie anerkannt wurde und welche zuständige nationale 

Behörde sie überwacht. 
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(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Struktur, des 

Formats, der technischen Einzelheiten und des Verfahrens für die Anforderungen, die für 

die Zwecke der Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels notwendig sind und die für 

alle von der Kommission anerkannten Zertifizierungssysteme gelten müssen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Artikel 12 

Unionsregister für dauerhafte CO2-Entnahmen, kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung  

und CO2-Speicherung in Produkten sowie Zertifizierungsregister 

(1) Die Kommission richtet bis zum …[ 4 Jahre nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] ein unionsweites Register für dauerhafte CO2-Entnahmen, die 

kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung und die CO2-Speicherung in Produkten ein 

und führt dieses ordnungsgemäß, um Informationen im Zusammenhang mit dem 

Zertifizierungsverfahren auf einfache Weise öffentlich zugänglich zu machen, wobei 

mindestens die in Anhang III aufgeführten Informationen enthalten sein müssen. 

Bei der Einrichtung des Unionsregisters berücksichtigt die Kommission die Berichte 

gemäß Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie 2003/87/EG und Artikel 17 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 2018/841. 

Für das Unionsregister werden automatisierte Systeme, einschließlich elektronischer 

Vorlagen, genutzt, um die Informationen im Zusammenhang mit dem Zertifizierungs-

verfahren, einschließlich der Konformitätszertifikate und aktualisierten Konformitäts-

zertifikate, auf sichere Weise öffentlich zugänglich zu machen, wodurch die 

Rückverfolgung der Menge der zertifizierten Einheiten ermöglicht und Doppelzählungen 

vermieden werden. 
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Das Unionsregister wird über eine von den Nutzern zu entrichtende jährliche Festgebühr 

finanziert. Diese Gebühr steht in einem angemessenen Verhältnis zu der Nutzung des 

Registers und reicht aus, um einen Beitrag zur Deckung der Kosten für seine Einrichtung 

und der jährlichen Betriebskosten des Unionsregister, wie zum Beispiel Personalkosten 

oder Kosten für IT-Tools, zu leisten. 

Die Mittel aus diesen Gebühren gelten für die Zwecke des Artikels 21 Absatz 5 der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 als externe zweckgebundene Einnahmen. Diese 

Einnahmen decken insbesondere die Kosten für IT-Tools, -Dienstleistungen 

und -Sicherheit, einschließlich der Betriebs- und Lizenzvergabesysteme, sowie die Kosten 

für das Personal, das mit der Verwaltung des Unionsregisters befasst ist. 

(2) Die Kommission erlässt zur Ergänzung dieses Artikels delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 16, mit denen die notwendigen Anforderungen in Bezug auf das Unionsregister, 

einschließlich der Vorschriften zur Gewährleistung einer ausreichenden Aufsicht über den 

Handel mit zertifizierten Einheiten, und die Faktoren, die bei der Festlegung der Höhe der 

in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Gebühren und deren Einziehung zu 

berücksichtigen sind, festgelegt werden. 

Jeweils im letzten Quartal des Jahres, das dem Kalenderjahr der Anwendung der Gebühren 

vorausgeht, erlässt die Kommission einen oder mehrere Durchführungsrechtsakte, um die 

für das betreffende Kalenderjahr jeweils geltenden Gebührenbeträge gemäß Absatz 1 

festzulegen oder zu ändern. 
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(3) Bis zur Einrichtung des Unionsregisters richtet ein Zertifizierungssystem ein 

Zertifizierungsregister ein und führt dieses ordnungsgemäß, um die Informationen im 

Zusammenhang mit dem Zertifizierungsverfahren, einschließlich der Konformitäts-

zertifikate und aktualisierten Konformitätszertifikate, öffentlich und sicher zugänglich zu 

machen, wobei mindestens die in Anhang III aufgeführten Informationen enthalten sein 

müssen, sodass die Menge der gemäß Artikel 9 zertifizierten Einheiten rückverfolgt 

werden kann. 

Ein Zertifizierungsregister nutzt automatisierte Systeme, einschließlich elektronischer 

Vorlagen, und ist interoperabel mit anderen anerkannten Zertifizierungssystemen, damit 

Doppelzählungen vermieden werden. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um Struktur, Format und technische 

Einzelheiten der Zertifizierungsregister und der Erfassung, des Haltens oder der 

Verwendung von zertifizierten Einheiten, einschließlich der im vorliegenden Absatz 

genannten, festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Zertifizierungsregister oder, nach dessen Einrichtung, das Unionsregister stellen 

zertifizierte Einheiten erst aus, nachdem ein Nettonutzen der CO2-Entnahme oder 

Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen auf der Grundlage eines gültigen, aus 

einer Rezertifizierungsprüfung resultierenden Konformitätszertifikats erzielt worden ist. 

Eine zertifizierte Einheit darf nicht mehr als einmal ausgestellt und zu keinem Zeitpunkt 

von mehr als einer natürlichen oder juristischen Person genutzt werden. 
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Dauerhafte CO2-Entnahmeeinheiten, Bindungseinheiten von CO2 durch kohlenstoff-

speichernde Landbewirtschaftung, Einheiten der CO2-Speicherung in Produkten sowie 

Einheiten für Verringerung von Bodenemissionen sind weiterhin voneinander zu 

unterscheiden. 

(5) Die Bindungseinheiten von CO2 für kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung und die 

Einheiten der CO2-Speicherung in Produkten laufen am Ende des Überwachungszeitraums 

der betreffenden Tätigkeit aus und werden aus dem Zertifizierungsregister oder, nach 

dessen Einrichtung, dem Unionsregister gelöscht, es sei denn, die langfristige Speicherung 

des entzogenen CO2 wird durch kontinuierliche Überwachung gemäß den Regelungen der 

geltenden Zertifizierungsmethode nachgewiesen. 

Artikel 13 

Anerkennung von Zertifizierungssystemen 

(1) Ein Betreiber oder eine Betreibergruppe darf nur ein von der Kommission per Beschluss 

anerkanntes Zertifizierungssystem nutzen, um die Konformität mit dieser Verordnung 

nachzuweisen. Ein solcher Beschluss gilt höchstens fünf Jahre und wird im Unionsregister 

öffentlich zugänglich gemacht. 

(2) Ein Mitgliedstaat übermittelt der Kommission einen Antrag auf Anerkennung eines 

öffentlichen Zertifizierungssystems. 

Der gesetzliche Vertreter eines privaten Zertifizierungssystems übermittelt der 

Kommission einen Antrag auf Anerkennung dieses privaten Zertifizierungssystems. 
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(3) Die Kommission kann nach angemessener Konsultation mit dem Zertifizierungssystem 

einen Beschluss zur Anerkennung dieses Systems gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels aufheben, wenn das Zertifizierungssystem die Vorschriften, die in den in 

Artikel 11 Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, nicht umsetzt. 

Sollte ein Mitgliedstaat oder sonstiger Interessenträger hinreichend begründete Bedenken 

äußern, dass ein Zertifizierungssystem nicht gemäß den Vorschriften arbeitet, die in den in 

Artikel 11 Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt sind und die 

Grundlage für Beschlüsse gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels bilden, so prüft die 

Kommission die Angelegenheit und ergreift geeignete Maßnahmen. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um Struktur, Format und technische 

Einzelheiten der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Anerkennungs- und Meldeverfahren festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 17 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14  

Meldepflichten 

(1) Jedes von der Kommission anerkannte Zertifizierungssystem, das seine Tätigkeit seit 

mindestens zwölf Monaten ausübt, legt der Kommission jedes Jahr bis zum 30. April einen 

Bericht über seine Tätigkeiten für das vorangegangene Kalenderjahr vor, der eine 

Beschreibung etwaiger Betrugsfälle und der entsprechenden Abhilfemaßnahmen enthält. 
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Die Kommission macht die in Unterabsatz 1 genannten Berichte vollständig oder, wenn 

dies zur Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Geschäftsinformationen erforderlich ist, in 

aggregierter Form öffentlich zugänglich. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um Struktur, Format und technische 

Einzelheiten der in den Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Berichte festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Kapitel 5 

Schlussbestimmungen 

Artikel 15  

Änderungen der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um ihn an neue und sich neu entwickelnde Arten 

von Tätigkeiten und an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 

anzupassen. 
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Artikel 16  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 8, 12 und 15 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 8, 12 und 15 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 

nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 8, 12 oder 15 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 

Artikel 17  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EU) 2018/1999 eingesetzten Ausschuss für Klimaänderung unterstützt. Dieser Ausschuss 

ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 18  

Überprüfung 

(1) Alle Aspekte dieser Verordnung werden unter Berücksichtigung des Folgenden fortlaufend 

überprüft: 

a) der einschlägigen Entwicklungen in Bezug auf Unionsrecht, einschließlich ihrer 

Übereinstimmung mit den Verordnungen (EU) 2018/841, (EU) 2018/842 und 

(EU) 2018/1119 sowie den Richtlinien (EU) 2003/87/EG und (EU) 2018/2001; 
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b) der einschlägigen Entwicklungen in Bezug auf das UNFCCC und das 

Übereinkommen von Paris, einschließlich der Vorschriften und Leitlinien im 

Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 6 letztgenannten Übereinkommens; 

c) des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts, bewährter Verfahren und 

der Marktentwicklungen im Bereich der CO2-Entnahmen; 

d) des Potenzials für eine dauerhafte CO2-Speicherung in Drittländern, vorbehaltlich 

des Bestehens internationaler Übereinkünfte gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 

2024/1735, wobei Bedingungen festgelegt werden, die denen der 

Richtlinie 2009/31/EG gleichwertig sind, um zu gewährleisten, dass die geologische 

Speicherung von abgeschiedenem CO2 dauerhaft sicher und umweltverträglich ist; 

e) der Umweltauswirkungen einer verstärkten Nutzung von Biomasse infolge der 

Anwendung dieser Verordnung, einschließlich der Auswirkungen auf die Boden-

degradation und die Wiederherstellung von Ökosystemen; 

f) der Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und die Bodenspekulation in der 

Union und 

g) der Kosten des Zertifizierungsverfahrens. 

(2) Bis zum … [drei Jahre nach dem …. Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung oder 

der31. Dezember 2028, je nachdem, welches Datum früher ist] und danach innerhalb von 

sechs Monaten nach Abschluss jeder im Rahmen des Artikels 14 des Übereinkommens von 

Paris vereinbarten weltweiten Bestandsaufnahme erstattet die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat über die Anwendung dieser Verordnung Bericht. 
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(3) Bis zum 31. Juli 2026 überprüft die Kommission die Anwendung dieser Verordnung auf 

die Verringerung der Emissionen der IPCC-Quellenkategorie „Landwirtschaft“, 

Unterkategorien 3.A „Darmgärung“ und 3.B „Düngermanagement“, gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1999 und den auf der Grundlage der genannten Verordnung 

erlassenen Durchführungsrechtsakten, wobei sie Opportunitätskosten, die Entwicklung des 

Rechtsrahmens, potenzielle negative Auswirkungen, die zu Anstiegen von Treibhausgas-

emissionen führen, und das gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1119 

vorgeschlagene Klimaziel der Union für 2040 berücksichtigt, und legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Dieser Bericht beruht unter anderem auf einer 

Pilotzertifizierungsmethode für Tätigkeiten, die die landwirtschaftlichen Emissionen aus 

der Darmgärung und dem Düngermanagement verringern. 

Die Kommission legt gegebenenfalls zusammen mit diesem Bericht einen Gesetzgebungs-

vorschlag zur Ausweitung des Anwendungsbereichs der unter diese Verordnung fallenden 

Tätigkeiten auf die Verringerung der Emissionen der IPCC-Quellenkategorie 

„Landwirtschaft“, Unterkategorie 3.A „Darmgärung“ und Unterkategorie 3.B 

„Düngermanagement“, gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 vor. 
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(4) Bis zum 31. Juli 2026 bewertet die Kommission zusätzliche Anforderungen, die 

erforderlich sind, um diese Verordnung mit Artikel 6 des Übereinkommens von Paris und 

mit bewährten Verfahren in Einklang zu bringen, einschließlich entsprechender 

Anpassungen, der Zulassung der als Gastland dienenden Vertragspartei und der Methoden. 

Im Rahmen dieser Bewertung überprüft die Kommission die Verwendung zertifizierter 

Einheiten zum Ausgleich von Emissionen, die außerhalb des national festgelegten Beitrags 

der Union und der Klimaziele der Union erzeugt werden. Die Bewertung wird 

gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet. 

Artikel 19  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident/Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG I 

Elemente der Zertifizierungsmethoden gemäß Artikel 8 

Beim Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 nimmt die Kommission die folgenden 

Elemente in die Zertifizierungsmethoden auf, wobei die Besonderheiten der einzelnen 

verschiedenen Tätigkeiten zu berücksichtigen sind: 

a) Art der Tätigkeit und Beschreibung der Verfahren und Prozesse, einschließlich des 

Tätigkeits- und Überwachungszeitraums; 

b) Vorschriften für die Ermittlung aller CO2-Senken und Treibhausgas-Emissionsquellen im 

Sinne des Artikels 4 Absätze 1, 2, und 5; 

c) Vorschriften für die Berechnung des Ausgangswerts gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffern i und ii oder Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a; 

d) Vorschriften für die Berechnung der gesamten CO2-Entnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii oder Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b; 

e) Vorschriften für die Berechnung der LULUCF-Bodenemissionen gemäß Artikel 4 

Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii; 

f) Vorschriften für die Berechnung der landwirtschaftlichen Bodenemissionen gemäß 

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iv; 

g) Vorschriften für die Berechnung der GHGassociated-Emissionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer v oder Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe c; 
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h) Vorschriften für die Aktualisierung der standardisierten Ausgangswerte gemäß Artikel 4 

Absatz 9 und für die Aktualisierung des tätigkeitsspezifischen Ausgangswerts gemäß 

Artikel 4 Absatz 11; 

i) Vorschriften zur Berücksichtigung konservativen Beseitigung von Unsicherheiten bei der 

Quantifizierung von dauerhaften CO2-Entnahmen, vorübergehenden CO2-Entnahmen 

durch kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung und CO2-Speicherung in Produkten 

sowie Verringerungen von Bodenemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 12; 

j) Vorschriften für die Durchführung der spezifischen Zusätzlichkeitsprüfungen gemäß 

Artikel 5 Absatz 2; 

k) Vorschriften zur Überwachung und Minderung jeglicher ermittelten Risiken der 

Wiederfreisetzung des gespeicherten CO2 gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a; 

l) Vorschriften für einen angemessenen Haftungsmechanismus gemäß Artikel 6 Absatz 2 

Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 4 einschließlich Vorschriften betreffend das Risiko des 

Ausfalls des Haftungsmechanismus; 

m) Vorschriften für die Durchführung der Anforderung gemäß Artikel 6 Absatz 5; 

n) Vorschriften für die Überwachung der Verringerung von Bodenemissionen gemäß 

Artikel 6 Absatz 6; 

o) Vorschriften für die Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit gemäß Artikel 7 

Absatz 3; 

p) Vorschriften für die Überwachung und Meldung der positiven Nebeneffekte gemäß 

Artikel 7 Absatz 4. 
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ANHANG II 

In das Konformitätszertifikat gemäß Artikel 9 aufzunehmende Mindestangaben 

Das Konformitätszertifikat enthält mindestens folgende Angaben: 

a) den Namen und die Art der Tätigkeit, einschließlich Verfahren und Prozesse sowie Name 

und Kontaktdaten des Betreibers oder der Betreibergruppe; 

b) den Standort der Tätigkeit, einschließlich der geografisch expliziten Tätigkeitsgrenzen 

unter Einhaltung des vorgeschriebenen Kartenmaßstabs von 1:5 000 für den Mitgliedstaat; 

c) die Dauer des Tätigkeitszeitraums, einschließlich des Anfangs- und Enddatums; 

d) die Bezeichnung des Zertifizierungssystems; 

e) den Namen, die Anschrift und das Logo der Zertifizierungsstelle, 

f) die eindeutige Nummer oder den eindeutigen Code des Konformitätszertifikats; 

g) den Ausstellungsort, das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer der 

Konformitätsbescheinigung; 

h) eine Bezugnahme auf die geltende Zertifizierungsmethode gemäß Artikel 8; 
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i) den dauerhaften Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 Absatz 1 oder den 

vorübergehenden Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a 

oder den Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe b oder den vorübergehenden Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 

Absatz 5; 

j) die CO2-Entnahmen im Vergleich zum Ausgangswert gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i oder Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a; 

oder die Bodenemissionen im Vergleich zum Ausgangswert nach Artikel 4 Absatz 2 

Buchstaben b Ziffern i und iii; 

k) die gesamten CO2-Entnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer ii oder Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b; oder die gesamten Boden-

emissionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iv; 

l) den Anstieg der direkten und indirekten GHGassociated-Emissionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe c oder Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer v sowie Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe c; 

m) eine Aufschlüsselung nach Gasen, Quellen, CO2-Senken und -beständen in Bezug auf die 

Angaben gemäß den Buchstaben j, k und l; 

n) die Dauer des Überwachungszeitraums für die Tätigkeit; 

o) die Menge der verwendeten Biomasse und den Nachweis, dass sie die Mindest-

anforderungen an die Nachhaltigkeit gemäß Artikel 7 Absatz 3 einhält; 
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p) etwaige positive Nebeneffekte für die Nachhaltigkeit gemäß Artikel 7; 

q) für die kohlenstoffspeichernde Landbewirtschaftung die positiven Nebeneffekte gemäß 

Artikel 7 Absatz 2; 

r) einen Verweis auf eine etwaige sonstige internationale oder nationale Zertifizierung, 

einschließlich der eindeutigen Nummer oder des eindeutigen Codes der 

Konformitätszertifikats; 

s) die Art des Haftungsmechanismus, den Beitrag der Tätigkeit zu dem Mechanismus und die 

haftbare natürliche oder juristische Person; 

t) die Menge und die Gültigkeit der zertifizierten Einheiten; 

u) etwaige Unsicherheiten bei der Quantifizierung von CO2-Entnahmen und Verringerungen 

von Bodenemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 12. 
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ANHANG III 

In das Unionsregister und die Zertifizierungsregister  

gemäß Artikel 12 enthaltene Mindestangaben 

Das Unionsregister und die Zertifizierungsregister enthalten für jede Tätigkeit und jede zertifizierte 

Einheit mindestens folgende Angaben: 

a) den Namen und die Art der Tätigkeit, sowie Name und Kontaktdaten des Betreibers oder 

der Betreibergruppe; 

b) den Standort der Tätigkeit, einschließlich der geografisch expliziten Tätigkeitsgrenzen 

unter Einhaltung des vorgeschriebenen Kartenmaßstabs von 1:5 000 für den Mitgliedstaat; 

c) die Dauer des Tätigkeitszeitraums, einschließlich des Anfangs- und Enddatum; 

d) den Namen des Zertifizierungssystems, den Beschluss der Kommission über die 

Anerkennung des Systems gemäß Artikel 13, die Vorschriften und Verfahren des 

Zertifizierungssystems sowie die Liste der benannten Zertifizierungsstellen gemäß 

Artikel 11 und seiner jährlichen Berichte gemäß Artikel 14; 

e) eine Bezugnahme auf die geltende Zertifizierungsmethode gemäß Artikel 8; 
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f) den dauerhaften Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 Absatz 1 oder den 

vorübergehenden Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a 

oder den Nettonutzen der Verringerung von Bodenemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe b oder den vorübergehenden Nettonutzen der CO2-Entnahme gemäß Artikel 4 

Absatz 5; 

g) etwaige positive Nebeneffekte für die Nachhaltigkeit gemäß Artikel 7; 

h) Zertifizierungsstatus, einschließlich Konformitätszertifikate und Zertifizierungs- und 

Rezertifizierungsprüfberichte gemäß Artikel 9; Menge und Status der zertifizierten 

Einheiten, zum Beispiel ob sie ausgestellt, zurückgezogen, abgelaufen, gelöscht oder 

einem Puffer zugewiesen wurden, und Endverwendungszweck der zertifizierten Einheiten 

und der Stelle, die die zertifizierten Einheiten nutzt. 
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